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Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG  
in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG,  
Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs  
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 

Art der Angabe Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses GMETFNTN22RS

2. Art der Mitteilung Einberufung der Hauptversammlung [NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE000A0Z2ZZ5

2. Name des Emittenten freenet AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung 17.05.2023 [20230517]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MESZ [08:00 Uhr UTC]

3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung [GMET]

4. Ort der Hauptversammlung Hamburg

5. Aufzeichnungsdatum 10.05.2023 [20230510]

6. Uniform Resource Locator (URL) https://www.fn.de/hv

Vorstehende Angaben und die weiteren Informationen  
zur Einberufung der Hauptversammlung gemäß Tabelle 3  
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  
stehen den Aktionären auf der Website der Gesellschaft  
unter https://www.fn.de/hv zur Verfügung.

Mehr zum Geschäftsjahr 2022 inklusive  
der Statements des Vorstand-Teams  
unter fn.de/geschaeftsjahr2022

https://www.fn.de/hv
https://www.fn.de/hv
http://fn.de/geschaeftsjahr2022
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freenet AG 
Büdelsdorf
ISIN: DE000A0Z2ZZ5 WKN: A0Z2ZZ

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, den 17. Mai 2023,  
um 10:00 Uhr (MESZ) (Einlass ab 9:00 Uhr (MESZ)), im CCH – Congress Center Hamburg,  
Saal G, Congressplatz 1, 20355 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 
eingeladen. 

I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des 

gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lage
berichte für die freenet AG und den Konzern, des Vor
schlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanz
gewinns, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläu
ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
den §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuches, jeweils 
für das Geschäftsjahr 2022
Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Tag der Einberu-
fung der Hauptversammlung und auch während der Haupt-
versammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.fn.de/hv/

zugänglich. Sie werden in der Hauptversammlung vom 
Vorstand beziehungsweise – im Falle des Berichts des Auf-
sichtsrats – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jah-
resabschluss und Konzernabschluss gebilligt; der Jahresab-
schluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch 
die Hauptversammlung entfällt daher. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz
gewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im fest-
gestellten Jahresabschluss der freenet AG zum 31. Dezem-
ber 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 
720.362.161,37 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,68 je dividen-
denberechtigter Stückaktie, d. h. Euro 199.669.004,64 als 
Gesamtbetrag der Dividende, und Vortrag des Rest betrags 
in Höhe von Euro 520.693.156,73 auf neue Rechnung

In EUR

Gesamtbetrag der Dividende 199.669.004,64

Vortrag auf neue Rechnung 520.693.156,73

Bilanzgewinn 720.362.161,37

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 
50.000 eigenen Aktien, die mittelbar von der Gesellschaft 
gehalten werden und die gemäß § 71b Aktiengesetz (AktG) 
nicht dividendenberechtigt sind. 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf 
die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungs-
beschluss folgenden Geschäftstag, d.h. am 22. Mai 2023, 
fällig.

https://www.fn.de/hv/
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 
2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend 
unter lit. a) bis e) genannten Mitgliedern des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen:

a) Christoph Vilanek (Vorsitzender)
b) Ingo Arnold (Stellvertretender Vorsitzender)
c) Stephan Esch
d) Antonius Fromme
e) Rickmann v. Platen

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der 
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands entscheiden zu lassen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäfts
jahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend 
unter lit. a) bis o) genannten Mitgliedern des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen:

a) Marc Tüngler (Vorsitzender)
b) Claudia Anderleit
c) Bente Brandt
d) Theo-Benneke Bretsch
e) Sabine Christiansen
f) Gerhard Huck
g) Thomas Karlovits
h) Prof. Dr. Kerstin Lopatta
i) Knut Mackeprang (Stellvertretender Vorsitzender)
j) Thomas Reimann
k) Robert Weidinger
l) Miriam Wohlfarth
m) Thorsten Kraemer 
n) Fränzi Kühne
o) Prof. Dr. Helmut Thoma

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der 
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss
prüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für eine  etwaige 
prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberich
ten (Halbjahres und Quartalsfinanzberichte) für das 
Geschäftsjahr 2023
Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses – vor, die PricewaterhouseCoopers 
GmbH Wirtschafts prüfungsgesellschaft, Frankfurt am 
Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für eine  etwaige 
prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 

(Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte) des Geschäfts-
jahres 2023, wenn und soweit solche Zwischenfinanzbe-
richte auf gestellt und einer prüferischen Durchsicht unter-
zogen werden, zu bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, 
dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 
Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die 
Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers im Sinne von 
Artikel 16 Abs. 6 der AP-VO auferlegt wurde.

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Frankfurt am Main, hat die Unabhängigkeits-
erklärung gemäß Art. 6 Abs. 2 lit. a) der AP-VO abgegeben.

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungs
berichts für das Geschäftsjahr 2022
Gemäß § 162 AktG ist jährlich von Vorstand und Aufsichts-
rat ein Vergütungsbericht zu erstellen und der Hauptver-
sammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vor-
zulegen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetz-
lich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus erfolgte auch eine inhaltliche Prüfung durch den 
Abschlussprüfer. Der Vermerk über die Prüfung des Ver-
gütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. Der 
Vergütungsbericht ist im Anschluss an die Tagesordnung 
in Ziffer II. wiedergegeben sowie über die Internetadresse 
https://www.fn.de/hv verfügbar.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 
AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das 
Geschäftsjahr 2022 zu billigen.

7. Beschlussfassung über die Anpassung von § 12   
(Ort und Einberufung) der Satzung 
Durch das Gesetz zur Einführung virtueller Hauptver-
sammlungen von Aktiengesellschaften und Änderung wei-
terer Vorschriften vom 20. Juli 2022 (Bundesgesetzblatt 
vom 26. Juli 2022, Teil I, S. 1.166 ff.) wurde die Möglich-
keit der Durchführung virtueller Hauptversammlungen – 
auch nach Auslaufen der gesetzlichen Sonderregelungen 
aufgrund der COVID-19-Pandemie – dauerhaft im Aktien-
gesetz verankert. Gemäß dem neu geschaffenen § 118a 
AktG kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu 
ermächtigen vorzusehen, dass die Hauptversammlung als 
virtuelle Hauptversammlung, d. h. ohne physische Prä-
senz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 
der Hauptversammlung, abgehalten wird. Eine solche Sat-
zungsregelung muss zeitlich befristet werden, wobei die 
maximale Frist fünf Jahre ab Eintragung der entsprechen-
den Satzungsänderung in das Handelsregister der Gesell-
schaft beträgt (§ 118a Abs. 5 AktG). 

https://www.fn.de/hv
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Vor diesem Hintergrund soll die Möglichkeit der Durchfüh-
rung virtueller Hauptversammlungen in der Satzung veran-
kert und die Satzung entsprechend angepasst werden. Fer-
ner sollen verschiedene damit im Zusammenhang stehende 
weitere Anpassungen der Satzung beschlossen werden:

a)  Ermächtigung des Vorstands zur Durchführung virtu-
eller Hauptversammlungen

Gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Satzung die 
Durchführung der Hauptversammlung im virtuellen Format 
unmittelbar anordnen oder den Vorstand dazu ermächti-
gen, im Vorfeld der Hauptversammlung jeweils festzule-
gen, ob die Versammlung virtuell oder in Präsenz statt-
finden soll. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Meinung, 
dass die zweite Alternative vorzugswürdig ist. Sie erlaubt 
es, anhand der konkreten Umstände jeweils flexibel über 
das Format der Hauptversammlung zu entscheiden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 12 der 
Satzung wie folgt anzupassen:

aa)   Die Überschrift des § 12 der Satzung wird wie folgt 
neu gefasst: 

  „§ 12 Ort, Einberufung, virtuelle Hauptversammlung“ 

bb)  § 12 der Satzung wird der nachstehende neue Abs. 4 
angefügt: 

    „(4) Der Vorstand ist ermächtigt, für Hauptversamm-
lungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintra-
gung der von der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 
beschlossenen Ergänzung von § 12 der Satzung um 
diesen Abs. 4 stattfinden, vorzusehen, dass die Ver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversamm-
lung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung).“

b) Versammlungsort

Die Satzung sieht derzeit in § 12 Abs. 1 vor, dass die Haupt-
versammlung am Sitz der Gesellschaft, in einer deut-
schen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern oder am 
Sitz einer deutschen Wertpapierbörse stattfindet. Für vir-
tuelle Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der 
 Aktionäre erscheinen diese Kriterien nicht geeignet. Die 
bisherige Regelung soll deshalb dahingehend angepasst 
werden, dass Hauptversammlungsort bei virtuellen Haupt-
versammlungen neben dem Sitz der Gesellschaft, einer 
deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern und 
dem Sitz einer Wertpapierbörse auch ein anderer geeigne-
ter Ort in der Bundesrepublik Deutschland sein kann. Hier-
durch ist sichergestellt, dass der Versammlungsort dem 
jeweiligen Versammlungsformat angepasst werden kann, 
d. h. bei Präsenzhauptversammlungen ein Ort gewählt 

wird, bei dem insbesondere gute Anreise- und Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für die teilnehmenden Aktionäre und 
ihre Vertreter gewährleistet sind und bei virtuellen Ver-
sammlungen insbesondere die entsprechenden techni-
schen Voraussetzungen (z. B. ausreichend schnelle und 
zuverlässige Internetverbindung) gegeben sind. Im Rah-
men dieser Anpassung soll ferner der bisherige Bezug in § 
12 Abs. 1 auf die jährliche ordentliche Hauptversammlung 
(„innerhalb der ersten 8 Monate des Geschäftsjahres“) 
gestrichen werden, um klarzustellen, dass die Regelung 
zum Versammlungsort für alle Hauptversammlungen gilt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 12 Abs. 1 
der Satzung wie folgt anzupassen: 

„(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, 
in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwoh-
nern, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse oder im Fall 
einer virtuellen Hauptversammlung auch an einem anderen 
geeigneten Ort in der Bundesrepublik Deutschland statt.“ 

c)  Virtuelle Teilnahme des Aufsichtsrats 

Im Fall der virtuellen Hauptversammlung soll den Auf-
sichtsratsmitgliedern – mit Ausnahme des Versammlungs-
leiters – außerdem gestattet werden, im Wege der Bild- 
und Tonübertragung an der Hauptversammlung teilzu-
nehmen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, § 12 der 
Satzung den folgenden neuen Abs. 5 anzufügen: 

„(5) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Ausnahme des 
Versammlungsleiters ist eine Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertra-
gung gestattet.“

Es ist beabsichtigt, über die vorstehenden Satzungs-
änderungen gemäß lit. a), b) und c) jeweils einzeln abstim-
men zu lassen.
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II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6

Teil 1: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Vergütungs bericht für 
das Geschäftsjahr 2022 
A. Grundlagen 

Der Vergütungsbericht gibt Auskunft und Erläuterung über die 
den aktiven und früheren Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der freenet AG im Geschäftsjahr 2022 gewährte 
und geschuldete Vergütung sowie für das Geschäftsjahr zuge-
sagte Leistungen. Der Bericht entspricht den Anforderungen 
des § 162 AktG und wurde gemeinsam von Vorstand und Auf-
sichtsrat erstellt.

Der Vergütungsbericht wurde einer inhaltlichen Prüfung durch 
den Abschlussprüfer unterzogen.

B. Angaben zum Vorstand

1. Vergütungssystem
Die Vorstandsvergütung der freenet AG setzt sich aus erfolgs-
unabhängigen (festen) und erfolgsabhängigen (variablen) 
Bestandteilen zusammen und umfasst folgende Hauptkom-
ponenten: die Grundvergütung („Festgehalt“), die kurzfristige 
variable Vergütung („STIP“) und die langfristige aktienbasierte 
Vergütung („LTIP“). Nebenleistungen und Versorgungszusa-
gen sind ebenfalls Teil des Vergütungssystems.

Die Vergütungsbestandteile der Vorstandsmitglieder entspre-
chen grundsätzlich dem Vergütungssystem, dem die Haupt-
versammlung der freenet AG am 17. Mai 2018 zugestimmt 
hat, im Folgenden als „Vergütungssystem 2018“ bezeichnet. 
Bei dem im Vorjahr 2021 durch Auszahlung an Herrn Esch 
beendeten langjährigen LTIP-Programm 2 (vgl. die Ausfüh-
rungen zu Textziff er 3.2) handelt es sich hingegen noch um 
einen Baustein des Vergütungssystems von 2014. Der ordent-
lichen Hauptversammlung der freenet AG war am 18. Juni 
2021 ein an die Anforderungen des § 87a AktG angepasstes 
neues Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder vor-
legt worden, das jedoch nicht die Billigung erhielt. Die mit 
Wirkung ab dem 1. Juni 2021 mit Herrn v. Platen und Herrn 
Fromme geschlossenen Vorstandsdienstverträge entspra-
chen gleichwohl zunächst diesem Vergütungssystem, das im 
Folgenden als „Vergütungssystem 2021“ bezeichnet wird. Die 
Gesellschaft hat ihr Vergütungssystem im Geschäftsjahr 2022 
umfassend überarbeitet. Das überarbeitete Vorstandsvergü-
tungssystem, das im Folgenden als „Vergütungssystem 2022“ 
bezeichnet wird, ist von der ordentlichen Hauptversammlung 
am 5. Mai 2022 gebilligt worden.

Die Beschreibung des Vergütungssystems in den folgenden 
Textziff ern umfasst alle diese Ansätze unter Hinweis auf die 
jeweils relevanten Elemente für einzelne Vorstandsmitglieder.

2. Erfolgsunabhängige Komponenten
Die erfolgsunabhängige Vergütung besteht aus der Grund-
vergütung (Festgehalt) sowie Nebenleistungen und Versor-
gungszusagen.

2.1 Grundvergütung (Festgehalt)
Die Grundvergütung besteht aus einem erfolgsunabhängi-
gen Festgehalt, das in gleichen Monatsraten ausgezahlt wird. 
Es bleibt im Regelfall während der Laufzeit des Vertrages 
unverändert. 

2.2 Nebenleistungen
Die Gesellschaft stellt jedem Vorstandsmitglied einen Dienst-
wagen bzw. das Vorstandsmitglied erhält bei Verzicht auf 
einen Dienstwagen den pauschalierten Gegenwert des erspar-
ten Aufwands ausgezahlt. Die auf die private Nutzung anfal-
lenden Steuern werden vom jeweiligen Vorstandsmitglied 
getragen.

Soweit die Mitglieder des Vorstands bei Beginn der Tätigkeit 
einen vom Dienstsitz abweichenden Wohnsitz unterhalten 
und diesen beibehalten, können Reisekosten zwischen Dienst- 
und Wohnsitz im vertraglich geregelten Umfang erstattet 
werden.

Die Gesellschaft hat zugunsten zweier Vorstandsmitglieder 
eine angemessene Unfallversicherung abgeschlossen.

Zur Begrenzung der Höhe der Nebenleistungen wird auf Text-
ziff er 6 „Einhaltung der Maximalvergütung der amtierenden 
Vorstandsmitglieder“ verwiesen.

02 freenet AG
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2.3 Versorgungszusagen
Gegenüber den Vorstandsmitgliedern Herrn Vilanek und 
Herrn Esch sowie gegenüber dem ehemaligen Vorstands-
mitglied Herrn Preisig bestehen jeweils leistungsorientierte 
Verpfl ichtungen aus mittelbaren Pensionszusagen, wobei die 
Finanzierung der Versorgungsleistungen durch eine rückge-
deckte Unterstützungskasse erfolgt. Diese Pensionszusagen 
wurden jeweils nach der Gehaltshöhe sowie der Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit festgelegt.

Für den Vorstandsvorsitzenden Herrn Vilanek gelten folgende 
Regelungen seit 1. Januar 2019:

 ■ Mit Vollendung des 60. Lebensjahres erhält Herr  Vilanek 
eine jährliche Altersrente in Höhe von 2,7 Prozent des letz-
ten jährlichen Fixgehalts für jedes angefangene Vertrags-
jahr der Vorstandstätigkeit bei der Gesellschaft, maxi-
mal jedoch 35 Prozent des letzten jährlichen Fixgehalts 
(Maximalrente).

 ■ Hinterbliebenenrente für die Ehefrau beziehungsweise 
Lebensgefährtin und Waisenrente für etwaige Kinder bis 
zur Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung, längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, in 
einem Gesamtbetrag von maximal dem Betrag der zuletzt 
gezahlten Altersrente beziehungsweise des beim Ableben 
von Herrn Vilanek erreichten Werts der Versorgungsan-
wartschaft.

Für den Vorstand Herrn Esch gelten folgende Regelungen 
seit 1. Januar 2020:

 ■ Mit Vollendung des 60. Lebensjahres erhält Herr Esch eine 
jährliche Altersrente in Höhe von 2,5 Prozent des letz-
ten jährlichen Fixgehalts für jedes angefangene Vertrags-
jahr der Vorstandstätigkeit bei der Gesellschaft oder ihrer 
Rechtsvorgängerin, der freenet.de AG, maximal jedoch 225 
Tausend Euro jährlich (Maximalrente).

 ■ Hinterbliebenenrente für die Ehefrau beziehungsweise 
Lebensgefährtin und Waisenrente für etwaige Kinder bis 
zur Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung, längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, in 
einem Gesamtbetrag von maximal dem Betrag der zuletzt 
gezahlten Altersrente beziehungsweise des beim Able-
ben von Herrn Esch erreichten Werts der Versorgungs-
anwartschaft.

Für das ehemalige Vorstandsmitglied Herrn Preisig gelten fol-
gende Regelungen:

 ■ Mit Vollendung des 60. Lebensjahres erhält Herr Preisig 
eine jährliche Altersrente in Höhe von 2,5 Prozent des letz-
ten jährlichen Fixgehalts für jedes angefangene Vertrags-
jahr der Vorstandstätigkeit bei der freenet AG, beziehungs-
weise zuvor bei der damaligen debitel AG. Herr Preisig 
bezieht ab dem 1. Dezember 2022 Altersrente. Die jährli-
che Altersrente, inklusive Überschussanteile, beläuft sich 
aktuell auf 177 Tausend Euro.

 ■ Hinterbliebenenrente für die Ehefrau beziehungsweise 
Lebensgefährtin und Waisenrente für etwaige Kinder bis 
zur Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung, längs-
tens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, in 
einem Gesamtbetrag von maximal der Garantierente.

 ■ Herr Preisig erhält aus der debitel-Altersversorgung nach 
Vollendung des 60. Lebensjahres eine Altersrente. Bei einer 
zugesagten monatlichen Altersrente in Höhe von 9.333 
Euro erfolgt eine anteilige Berücksichtigung entsprechend 
der tatsächlichen Dienstzugehörigkeit. Sämtliche Ansprü-
che von Herrn Preisig, seiner Ehefrau oder einer bezugsbe-
rechtigten Lebensgefährtin und von Hinterbliebenen aus 
der debitel-Altersversorgung werden auf die vorgenann-
ten Ansprüche aus dem Dienstvertrag bei der freenet AG 
angerechnet.

Den Vorstandsmitgliedern Herrn Arnold, Herrn v. Platen sowie 
Herrn Fromme wurden jeweils beitragsorientierte Leistungs-
zusagen gewährt, wobei die Versorgungsleistungen durch eine 
Lebensversicherung rückgedeckt sind. Gemäß der Zusage der 
Gesellschaft werden pro Vorstand jeweils monatlich 8.333 
Euro in eine Unterstützungskasse eingezahlt. Die Höhe der 
Versorgungsleistungen richten sich nach dem Leistungsplan 
der Unterstützungskasse und sind abhängig von der versi-
cherungstechnischen Umsetzung der Versorgungsbeträge.

3. Erfolgsabhängige Vergütung
Die erfolgsabhängige Vergütung der Mitglieder des Vorstands 
ist zum einen an die Leistung gekoppelt und zum anderen 
auf die nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet. Um 
beiden Zielen Rechnung zu tragen, setzt sich die erfolgsab-
hängige Vergütung aus einer Kurz- und einer Langfristkom-
ponente zusammen: der kurzfristigen variablen Vergütung 
(STIP) und der langfristigen variablen Vergütung (LTIP). Wie 
hoch die jeweilige Komponente im Ergebnis ausfällt, ist vom 
Erreichen defi nierter Ziele abhängig. Werden die Ziele nicht 
erreicht, fallen die erfolgsabhängigen Vergütungsinstrumente 
vollständig aus. Werden die Ziele hingegen deutlich übertrof-
fen, so ist die Auszahlung durch einen jeweiligen Höchstbe-
trag (Cap) nach oben hin begrenzt. Die Leistungskriterien und 
Zielparameter des STIP sind aus den strategischen Zielen und 
der operativen Steuerung abgeleitet und dienen damit der 
Entwicklung des Unternehmens. Im Vergütungssystem 2022 
wurde die verpfl ichtende Aufnahme jeweils mindestens eines 
STIP-Nachhaltigkeitsziels geregelt.

Angaben zum Vorstand 03freenet AG
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Der LTIP knüpfte bis einschließlich des Vergütungssystems 
2021 im Ausgangspunkt an die konkrete Zielerreichung im 
STIP an, beruhte zudem langfristig auf der Entwicklung des 
Aktienkurses und der Erreichung eines Ergebnisziels. Der LTIP 
des Vergütungssystems 2022 knüpft, unabhängig von den 
STIP-Zielen, an langfristig zu messende Ergebnisziele, Akti-
enkursziele und Nachhaltigkeitsziele an. Der LTIP aller rele-
vanten Vergütungssysteme dient damit der langfristigen und 
nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens.

Die Ausgestaltung der Leistungsziele für STIP sowie LTIP 
steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie der freenet. Die 
Anknüpfung an die Leistungsindikatoren, insbesondere den 
Kundenbestand, dient der langfristigen wirtschaftlichen Wei-
terentwicklung mit dem Fokus auf die Gewinnung werthaltiger 
Kunden. Die nichtfi nanziellen Leistungsziele des Vergütungs-
systems 2022 basieren auf den für den Konzern wesentlichen 
ESG-Kriterien, die nicht ausschließlich für die wirtschaftliche 
Zukunftsfähigkeit, sondern auch für die nachhaltige Entwick-
lung relevant sind.

Mit dem LTIP berücksichtigt ein wesentlicher Teil der vari-
ablen Vergütung längerfristig erbrachte Leistungen mit zeit-
lich verzögerter Auszahlung und bildet die absolute und (ab 
dem Vergütungssystem 2022) auch die relative Entwicklung 
der freenet Aktie ab. Auch dies dient der langfristigen, nach-
haltigen Entwicklung des Unternehmens.

Bis einschließlich des Vergütungssystems 2021 ist vorgese-
hen, dass im Falle außergewöhnlicher Leistungen oder Erfolge 
für die Gesellschaft der Aufsichtsrat in seinem Ermessen – 
auch nachträglich – über die etwaige Gewährung von darüber-
hinausgehenden Prämien (Sondergratifi kation) entscheiden 
kann. Die Summe dieser Prämien durfte pro Geschäftsjahr 
jedoch nicht mehr als 50 Prozent der Grundvergütung (Fest-
gehalt) des betreff enden Geschäftsjahrs betragen. Mit dem 
Vergütungssystem 2022 entfällt die Möglichkeit einer sol-
chen Sondergratifi kation.

3.1 Kurzfristige variable Vergütung (STIP)
Die kurzfristige variable Vergütung (STIP) besteht aus einer 
jahresbezogenen erfolgsabhängigen, von der Erreichung ver-
schiedener Ziele für das jeweilige Geschäftsjahr abhängigen 
Barvergütung. Der bei einer Zielerreichung von 100 Prozent 
verdiente Betrag wird bei Abschluss des Vorstandsdienst-
vertrages für alle den Vorstandsdienstvertrag umfassenden 
Jahre konkret festgelegt („erwartete variable Vergütung“ bzw. 
„Zielvergütung“). 

Der Aufsichtsrat legt die konkreten Leistungskriterien und im 
Falle mehrerer strategischer Ziele deren Gewichtung jeweils 
vor Beginn des Geschäftsjahres für dieses Geschäftsjahr unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensplanung fest. 
Dies soll die fortlaufende Umsetzung der strategischen und 
operativen Anforderungen sicherstellen, die für die langfris-
tige Entwicklung des Unternehmens von wesentlicher Bedeu-
tung ist.

Für jedes Leistungskriterium besteht ein Zielerreichungskor-
ridor von einer quantitativ defi nierten Minimal- bis zu einer 
quantitativ defi nierten Maximalausprägung. Zwischen Mini-
mal- und Maximalausprägung wird eine ebenfalls quantifi -
zierte Größe als 100 Prozent-Zielerreichung (Zielgröße) fest-
gelegt. Dieser Zielgröße wird die im Vorstandsdienstvertrag 
festgelegte erwartete variable Vergütung des STIP zugeord-
net. Wird die Minimalausprägung verfehlt, beträgt die auf 
das jeweilige Leistungskriterium entfallende variable Vergü-
tung 0 Prozent der erwarteten variablen Vergütung. Wird die 
Maximalausprägung erreicht oder übertroff en, beträgt die auf 
das jeweilige Leistungskriterium entfallende variable Vergü-
tung 150 Prozent der erwarteten variablen Vergütung (Cap 
der variablen Vergütung). Bei einer Zielerreichung zwischen 
Minimal- und Maximalausprägung wird die hierauf entfallende 
variable Vergütung durch lineare Interpolation ermittelt. Es 
kann vorgesehen werden, dass bestimmte im Geschäftsjahr 
eintretende Änderungen der Grundlagen für einzelne Leis-
tungskriterien unberücksichtigt bleiben oder zu Anpassungen 
führen, zum Beispiel dass der Hinzuerwerb eines wesentlichen 
Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr bei der Ermitt-
lung des Unternehmensergebnisses unberücksichtigt bleibt.

Die Erreichung der jeweiligen defi nierten Ziele wird durch 
den Aufsichtsrat jeweils nach der Billigung des Konzernab-
schlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr festgestellt. 
Unter Berücksichtigung der Gewichtung der einzelnen Leis-
tungskriterien und der tatsächlichen Zielerreichung ergibt 
sich dann unter Anwendung der vorstehend beschriebenen 
Methodik der jeweilige Auszahlungsbetrag des STIP für das 
abgelaufene Geschäftsjahr. Für die Auszahlung ist bis ein-
schließlich des Vergütungssystems 2021 vorgesehen, dass 
ein Teilbetrag von 70 Prozent des jeweiligen STIP Auszah-
lungsbetrags für 100 Prozent Zielerreichung bereits unter-
jährig als Abschlagszahlung geleistet wird. Nach Feststellung 
der tatsächlichen Zielerreichung wird die Abschlagszahlung 
gegen die endgültig verdiente Vergütung aus dem STIP ver-
rechnet bzw. ist (bei Überzahlung) zurückzuzahlen. Im Ver-
gütungssystem 2022 wird seit dem 1. November 2022 keine 
STIP-Abschlagszahlung mehr vorgenommen.

Das Vergütungssystem 2022 sieht im Grundsatz eine Gewich-
tung des EBITDA-Ziels mit 40 Prozent, des Kundenbestands-
Ziels mit 30 Prozent sowie der auf eine Anzahl von eins bis 
drei festgelegten strategischen Ziele mit insgesamt 30 Pro-
zent vor. Die Gewichtung der strategischen Ziele kann hier-
von abweichend (auch für einzelne Geschäftsjahre) zwischen 
20 Prozent und 50 Prozent betragen – in diesem Falle ändert 
sich die Gewichtung der Leistungskriterien EBITDA und Kun-
denbestand (unter Beibehaltung des Verhältnisses zueinan-
der) entsprechend.

04 freenet AG
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Grafi k 1: Inhalt und Gewichtung der Leistungskriterien des STIP im Vergütungssystem 2022

+EBITDA

Bestand werthaltige Kunden

Strategische Ziele (SZ) (1 – 3 Ziele)

SZ 1

SZ 2

SZ 3

Leistungskriterien (Zielerreichung: 0 % – 150 %)

Jährliche Auswahl durch
Aufsichtsrat unter

Berücksichtigung wesentlicher 
ESG-Themen

Art Gewichtung

Finanziell 40 %
Min. 

28,6 %
Max. 

45,7 %

Min. 
21,4 %

Max. 
34,3 %

Min. 
20,0 %

Max. 
50,0 %

Nichtfinanziell 30 %

Finanziell und/oder
nichtfinanziell

30 %

Die strategischen Ziele des Vergütungssystems 2022 müssen 
auf eine besonders nachhaltige und langfristige Unterneh-
mensentwicklung ausgerichtet sein. Dabei bezieht der Auf-
sichtsrat stets nichtfi nanzielle Themen aus dem Bereich ESG 
(Environment, Social, Governance; ESG-Ziele) ein und wählt 
die diesbezüglichen strategischen Ziele jeweils aus den in der 
folgenden Übersicht dargestellten Kategorien aus:

Grafi k 2: Auswahl wesentlicher ESG-Themen im 
Vergütungssystem 2022

Betrieblicher Umweltschutz:
    Energieverbrauch
    CO2-Emissionen

ESG-Dimensionen Auswahl ESG-Themen 

Environmental

Social

Governance

Mitarbeiter 
Kundenbelange

Compliance und Integrität
Digitale Verantwortung
Lieferkette und menschenrechtliche 
Sorgfalt

Im Vergütungssystem 2022 ist ferner geregelt, dass der Auf-
sichtsrat bei Pfl icht- oder Compliance-Verstößen die STIP-
Auszahlungsansprüche überprüfen und gegebenenfalls redu-
zieren oder zurückfordern kann (Claw-Back).

3.2 Langfristige variable Vergütung (LTIP)
Durch die nachfolgend beschriebenen LTIP-Programme 
 werden die jeweils daran teilnehmenden Mitglieder des Vor-
stands am langfristigen und nachhaltigen Erfolg der Unter-
nehmensentwicklung beteiligt, so dass für sie eine besondere 
langfristig ausgerichtete Anreizwirkung besteht. Aufgrund 
unterschiedlicher Zeitpunkte der erstmaligen Bestellung 
bzw. Neubestellung nehmen die Mitglieder des Vorstands 
an verschiedenen Programmen im Rahmen des LTIP teil (siehe 
bereits Textziff er 1). Darauf wird im Folgenden im Einzelnen 
eingegangen.

Sämtlichen Programmen des LTIP ist gemeinsam, dass den 
Mitgliedern des Vorstands über einen mehrjährigen Bemes-
sungszeitraum jährlich aktienbasierte Vergütungen in Form 
virtueller Aktien auf virtuellen Konten zugeteilt werden. Eine 
Auszahlung aus den virtuellen Aktien kann jeweils erst nach 
einer mehrjährigen Performance-Periode und somit nach 
Ablauf einer entsprechenden Haltefrist erfolgen, wenn die 
jeweiligen weiteren Auszahlungsbedingungen erfüllt sind. Die 
Höhe der Barauszahlung wird in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Stand des Aktienkurses unter Berücksichtigung der zwischen-
zeitlichen Dividendenzahlungen sowie von der Erreichung 
defi nierter Ziele ermittelt. 

Das LTIP-Programm 1, welches den Mitgliedern des Vorstands 
2011 gewährt worden war, ist bereits seit 2015 durch Auszah-
lung beendet. Im Vorjahr 2021 wurde auch das Programm 2, 
das 2014 ausgegeben worden war, durch Auszahlung been-
det – die letzte Auszahlung fand in 2021 an Herrn Esch statt. 

Angaben zum Vorstand 05freenet AG
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Anlässlich der Verlängerung der jeweiligen Dienstverträge 
(mit Herrn Vilanek ab 1. Januar 2019 sowie mit Herrn Esch 
ab 1. Januar 2020) sowie der jeweiligen erstmaligen Bestel-
lung zum Vorstand (für Herrn v. Platen sowie Herrn Fromme 
jeweils zum 1. Juni 2018, für Herrn Arnold zum 1. Januar 2019) 
sind mit den genannten Mitgliedern des Vorstands Verein-
barungen zu den Dienstverträgen geschlossen worden, die 
jeweils eine neue LTIP-Beteiligung gewähren (im Folgenden 
als „Programm 3“ bezeichnet). Aus dem Programm 3 kam es 
bisher noch zu keinen Auszahlungen.

Anlässlich der Verlängerung der jeweiligen Dienstverträge ab 
dem 1. Juni 2021 sind mit Herrn v. Platen sowie Herrn Fromme 
Vereinbarungen zu den Dienstverträgen geschlossen worden, 
die jeweils eine neue LTIP-Beteiligung gewähren (im Folgen-
den als „Programm 4“ bezeichnet). Aus dem Programm 4 fan-
den bisher keine Auszahlungen statt.

Mit dem Programm 5 wurde, jeweils mit Wirkung ab dem 
1. Januar 2022, den Vorstandsmitgliedern Herrn Arnold 
(anlässlich der Verlängerung seines Dienstvertrages) sowie 
Herrn v. Platen und Herrn Fromme (jeweils anlässlich der 
Anpassung des ab dem 1. Juni 2021 laufenden verlängerten 
Dienstvertrages an das Vergütungssystem 2022) neue LTIP-
Beteiligungen gewährt. Auch aus dem Programm 5 kam es 
bisher noch zu keinen Auszahlungen.

Programm 2
Im Jahr 2014 waren mit den damaligen Mitgliedern des Vor-
stands Vereinbarungen zu den Dienstverträgen geschlossen 
worden, die eine neue LTIP-Beteiligung gewährten (im Fol-
genden als „Programm 2“ bezeichnet).

Es wurde, zusätzlich zur jährlichen Zielvereinbarung des 
STIP, jeweils eine auf fünf Jahre ausgelegte Zielvereinbarung 
geschlossen, die das EBITDA der Geschäftsjahre 2014 bis 
2018 (für Herrn Vilanek) beziehungsweise das EBITDA der 
Geschäftsjahre 2015 bis 2019 (für Herrn Preisig und Herrn 
Esch) zum Zielparameter erklärte. Für diese Vergütungskom-
ponente wurde im Dienstvertrag pro Berechtigtem ein Basis-
betrag festgelegt, der nach Maßgabe der Zielerreichung je 
Geschäftsjahr wie nachfolgend beschrieben in ein virtuelles 
Konto für das jeweilige Vorstandsmitglied als Positiv- oder 
Negativbetrag eingebucht und in jährlichen Staff eln, je nach 
weiterer Wertentwicklung, bei Ausweis eines Guthabens aus-
gezahlt wurde. Für die Berechtigten wurden als Zielvergü-
tung Basisbeträge von in Summe 1.050 Tausend Euro pro 
Geschäftsjahr festgelegt, davon 550 Tausend Euro für Herrn 
Vilanek, 300 Tausend Euro für Herrn Preisig sowie 200 Tau-
send Euro für Herrn Esch.

Wurde das jeweils festgesetzte Konzern-EBITDA für ein 
Geschäftsjahr erreicht, so wurden als Basisbetragsmultipli-
kator 100 Prozent des Basisbetrags in das virtuelle Konto 
eingestellt. Wurde das für 120 Prozent Zielerreichung festge-
schriebene Konzern-EBITDA erreicht, so wurden 200 Prozent 
des Basisbetrags in das virtuelle Konto eingestellt. Bei einer 

Erreichung zwischen 100 Prozent und 120 Prozent erfolgte 
eine lineare Interpolation. Auch eine Überschreitung des 120 
Prozent-Zielwerts führt grundsätzlich nur zur Einstellung von 
200 Prozent des Basisbetrags in das virtuelle Konto. Bei einer 
Zielerreichung zwischen dem festgeschriebenen 90 Prozent-
Zielwert und 100 Prozent des festgesetzten Konzern-EBITDAs 
wurde ein linear niedrigerer Prozentsatz des Basisbetrags in 
das virtuelle Konto eingestellt; wurde nur der 90 Prozent-Ziel-
wert erreicht, so wurde dem virtuellen Konto für das betref-
fende Geschäftsjahr nichts gutgeschrieben. Bei einem unter 
dem 90 Prozent-Zielwert liegenden Konzern-EBITDA wurde 
in das virtuelle Konto ein Negativbetrag von bis zu maximal 
200 Prozent des Basisbetrags (bei Erreichung des 80 Prozent-
Zielwerts oder weniger) eingestellt. 

Der jeweilige auf dem virtuellen Konto stehende Betrag 
(genannt der „Zuteilungsbetrag“ als Produkt aus Basisbe-
trag und dem jeweiligen vorstehend beschriebenen Basisbe-
tragsmultiplikator) wurde in virtuelle Aktien umgerechnet. 
Grundlage dafür war als maßgeblicher Aktienkurs der durch-
schnittliche Xetra-Schlusskurs der 20 Börsenhandelstage nach 
dem Tag der Veröff entlichung des Konzernabschlusses für das 
relevante Geschäftsjahr. 

Im Falle von Auszahlungen aus dem Programm 2 wurde der 
Kontobestand an virtuellen Aktien auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Xetra-Schlusskurses der 20 Börsenhan-
delstage nach dem Tag der Veröff entlichung des Konzernab-
schlusses für das relevante Geschäftsjahr in bar umgerechnet. 
Dabei wurde die Aktienkursentwicklung nur bis zu einem Akti-
enkurs von 50 Euro (Cap) berücksichtigt. Pro Geschäftsjahr 
war, mit Ausnahme der Endauszahlung anlässlich der Beendi-
gung des Programms, eine Auszahlung in Höhe von 25 Prozent 
des Kontostandes an virtuellen Aktien möglich. Ungeachtet 
dessen war der Bruttobetrag der Auszahlung zusätzlich wie 
folgt begrenzt: der maximale Bruttobetrag der Auszahlung je 
Geschäftsjahr entsprach 500 Prozent der Anzahl der virtuellen 
Aktien im jeweiligen Unterkonto, diese multipliziert mit dem 
maßgeblichen Aktienkurs, der der Ermittlung des Zuteilungs-
betrags bei Einbuchung in das jeweilige Unterkonto zugrunde 
lag sowie multipliziert mit 25 Prozent für die oben erwähnte 
Begrenzung der jährlichen Auszahlung.

Bei der Umrechnung in virtuelle Aktien waren Dividenden-
zahlungen sowie Umstände, für die bei marktgängigen vom 
Aktienwert abhängigen Finanzinstrumenten Verwässerungs-
schutzbestimmungen zur Anwendung kommen, einzurechnen. 

Zum 1. Januar 2021 hielt Herr Esch einen Bestand von 88.718 
virtuellen Aktien. Diese wurden ihm im Geschäftsjahr 2021 
ausgezahlt, womit das Programm 2 endete.

Angaben zur konkreten Auszahlung aus dem Programm 2 für 
Herrn Esch für das Vorjahr 2021 fi nden sich unter Textziff er 4.

 

ANGABEN ZUM VORSTAND
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Programm 3
Mit dem Programm 3 wurde, zusätzlich zur jährlichen Ziel-
vereinbarung, entsprechend zur Laufzeit der Dienstverträge 
eine auf fünf Jahre (betriff t Herrn Vilanek und Herrn Esch) 
beziehungsweise auf drei Jahre (betriff t Herrn Arnold, Herrn 
v. Platen sowie Herrn Fromme) ausgelegte Zielvereinbarung 
geschlossen, die die Zielerreichung aus der jeweiligen jährli-
chen variablen Vergütung der Geschäftsjahre 2019 bis 2023 
(für Herrn Vilanek), der Geschäftsjahre 2020 bis 2024 (für 
Herrn Esch), der Geschäftsjahre 2019 bis 2021 (für Herrn 
Arnold) sowie der Geschäftsjahre 2018 (anteilig ab Vorstands-
bestellung, mithin ab 1. Juni 2018) bis 2021 (anteilig bis zum 
Ende der Laufzeit des Dienstvertrags am 31. Mai 2021) (für 
Herrn v. Platen und Herrn Fromme) zum Zielparameter erklärt. 

Für das Programm 3 wurde im Dienstvertrag pro Berechtig-
tem ein Basisbetrag als Zielvergütung festgelegt, der nach 
Maßgabe der Zielerreichung je Geschäftsjahr wie nachfolgend 
näher beschrieben in ein virtuelles Konto für das jeweilige 
Vorstandsmitglied als Positivbetrag eingebucht und nach Ein-
tritt der weiteren Auszahlungsbedingungen (wie unten näher 
ausgeführt), je nach weiterer Wertentwicklung, ausgezahlt 
wird. Für die Berechtigten wurden als Zielvergütung Basis-
beträge von in Summe 1.650 Tausend Euro (davon 650 Tau-
send Euro für Herrn Vilanek sowie jeweils 250 Tausend Euro 
für die Herren Esch, Arnold, v. Platen und Fromme) pro vol-
lem Geschäftsjahr festgelegt.

Beträgt der Zielerreichungsgrad der jährlichen variablen Ziel-
vereinbarung (STIP) für ein Geschäftsjahr 100 Prozent, so 
werden 100 Prozent (als Basisbetragsmultiplikator) des Basis-
betrags in das virtuelle LTIP-Konto eingestellt. Maximal (bei 
einem Zielerreichungsgrad von 125 Prozent oder mehr) wer-
den 150 Prozent des Basisbetrags in das virtuelle Konto einge-
stellt. Bei einem Zielerreichungsgrad von weniger als 70 Pro-
zent werden für das betreff ende Geschäftsjahr keine virtuellen 
Aktien eingestellt. Bei einer Zielerreichung zwischen 70 und 
125 Prozent erfolgt eine entsprechende lineare Interpolation 
jeweils zum 100-Prozentwert. 

Der jeweilige auf dem virtuellen Konto stehende Betrag 
(genannt der „Zuteilungsbetrag“ für den jeweiligen Zielzeit-
raum als Produkt aus Basisbetrag und dem jeweiligen vorste-
hend beschriebenen Basisbetragsmultiplikator) wird durch 
Division mit dem maßgeblichen Aktienkurs in die Einbu-
chungszahl an virtuellen Aktien umgerechnet. Maßgeblicher 
Aktienkurs ist dabei der durchschnittliche Xetra-Schlusskurs 
aller Börsenhandelstage in den zwölf Monaten des jeweiligen 
Zielzeitraums, also des jeweils abgelaufenen Geschäftsjahres. 
Ungeachtet der vorstehenden Division ist die Einbuchungs-
zahl in jedem Einzelfall auf jährlich 100.000 (für Herrn  Vilanek) 
bzw. jährlich jeweils 40.000 virtuelle Aktien (für die Herren 
Esch, Arnold, v. Platen und Fromme) begrenzt.

Die vorstehend beschriebenen Erläuterungen sind in folgen-
der Grafi k nochmals zusammengefasst:

Grafi k 3: Ermittlung der Einbuchungszahl im Programm 3
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Für sämtliche Auszahlungen aus dem Programm gilt: ein 
Anspruch auf Auszahlungen aus dem LTIP-Konto entsteht 
nur, nach Beachtung der Haltefristen sowie Ausübungsfris-
ten, wenn und soweit ein bestimmtes langfristiges EBT-Ziel 
erreicht ist. Der hierfür maßgebliche Vergleichswert ist für alle 
vom Programm 3 begünstigten Vorstandsmitglieder – außer 
Herrn Esch – das Konzern-EBT des Geschäftsjahres 2022 
sowie für Herrn Esch das Konzern-EBT des Geschäftsjahres 
2023. Wird das Konzern-EBT-Ziel punktgenau erreicht, bleibt 
es bei der wie vorstehend beschrieben über mehrere Jahre 
eingebuchten Anzahl der virtuellen Aktien. Wird das EBT-
Ziel über- oder unterschritten, wird die eingebuchte Anzahl 
der virtuellen Aktien bei einer Zielerreichung von 105 Pro-
zent oder mehr maximal verdoppelt bzw. bei einer Zielerrei-
chung von 90 Prozent oder weniger auf Null gesetzt. Zwi-
schen den genannten EBT-Zielerreichungsgraden wird jeweils 
linear interpoliert. Das Vorstandsmitglied kann die Auszah-
lung des sich danach ergebenden Auszahlungsbetrags jeweils 
frühestens mit Feststellung der Erreichung des EBT-Ziels (für 
alle Vorstandsmitglieder außer Herrn Esch Anfang 2023; für 
Herrn Esch Anfang 2024) verlangen, jedoch nicht vor Ablauf 
der Haltefrist für die jeweilige Einbuchungszahl. 

Zur Haltefrist: Die jeweilige Einbuchungszahl muss grund-
sätzlich drei Jahre ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die 
Einbuchung der virtuellen Aktien in das virtuelle LTIP-Konto 
erfolgt ist, vom Vorstandsmitglied gehalten werden. Wird 
der Dienstvertrag nach Ablauf der regulären Vertragslauf-
zeit nicht verlängert, endet die Haltefrist abweichend hier-
von für Herrn Vilanek, Herrn Esch und Herrn Arnold spätes-
tens 18 Monate nach dem vorletzten Zielzeitraum innerhalb 
der Vertragslaufzeit (also sechs Monate nach dem Ende der 
regulären Vertragslaufzeit) bzw. für Herrn v. Platen und Herrn 
Fromme spätestens 18 Monate nach dem letzten vollen Ziel-
zeitraum innerhalb der Vertragslaufzeit (also 13 Monate nach 
dem Ende der regulären Vertragslaufzeit).

Zur Ausübungsfrist: Das Vorstandsmitglied ist nach Ablauf der 
jeweiligen Haltefrist, jedoch frühestens nach Feststellung der 
Erreichung des EBT-Ziels, binnen einer Frist von zwei Jahren 
berechtigt, die Leistung des Auszahlungsbetrags zu verlan-
gen. Die Auszahlung kann dabei auch in Teilbeträgen verlangt 
werden. Soweit eine Auszahlung nicht oder nicht fristgerecht 
verlangt wird, verfallen die betreff enden virtuellen Aktien.

Der jeweils maximal auszahlbare Betrag entspricht der nach 
vorstehenden Grundsätzen ermittelten Zahl der auszahlba-
ren virtuellen Aktien, multipliziert mit dem Auszahlungsfak-
tor, zuzüglich des Dividendenbetrags. Der Auszahlungsfaktor 
ist dabei der durchschnittliche Xetra-Schlusskurs aller Börsen-
handelstage in den zwölf Monaten vor dem Tag des Auszah-
lungsverlangens. Das Mitglied des Vorstands kann daher wäh-
rend der Ausübungsfrist durch Nichtausübung von virtuellen 
Aktien weiterhin an der Aktienkurssteigerung partizipieren, 
trägt in dieser Zeit aber auch das Risiko eines Wertverlustes. 
Der Auszahlungsfaktor ist ungeachtet der Börsenkursent-
wicklung in jedem Fall auf den Betrag von 50 Euro begrenzt 
(Cap). Der Dividendenbetrag ist dabei die Summe der Beträge 
der jeweiligen Bruttodividende je Aktie, die im Zeitraum 
zwischen dem Beginn der Haltefrist für die jeweilige Einbu-
chungszahl und dem Tag des Auszahlungsverlangens ausge-
schüttet wurde, multipliziert mit der Anzahl der auszahlbaren 
virtuellen Aktien. Bei dieser Berechnung des Dividendenbe-
trags darf ein Betrag von 20 Euro je auszahlbarer virtueller 
Aktie jedoch nicht überschritten werden (Dividendencap). Für 
Herrn  Vilanek sowie Herrn Esch ist das letzte vom Programm 
3 begünstigte Geschäftsjahr des Dienstvertrages (für Herrn 
Vilanek 2023, für Herrn Esch 2024) dem Jahr des EBT-Ziels (für 
Herrn Vilanek 2022, für Herrn Esch 2023) zeitlich nachgela-
gert. Für dieses jeweils letzte Geschäftsjahr wird die Einbu-
chung von virtuellen Aktien in Abhängigkeit der Erreichung 
des EBT-Ziels festgelegt; eine Auszahlung für dieses letzte 
Geschäftsjahr ist nur möglich, wenn das EBT dieses letzten 
Geschäftsjahrs das EBT des Vorjahres (also des Jahres des EBT-
Ziels) um mindestens 1,5 Prozent übersteigt.

 Angaben zum Vorstand08 freenet AG
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Grafi k 4: Bedingungen zur Auszahlung im Programm 3
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Im Falle der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses 
greifen separate Regelungen (in Textziff er 8 dargestellt).

Es gelten die marktüblichen Regelungen des Verwässerungs-
schutzes, d. h. für Fälle, wie z. B. jene eines Aktiensplits, der 
Zusammenlegung von Aktien oder einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe neuer Aktien wird die jewei-
lige Anzahl der virtuellen Aktien im virtuellen LTIP-Konto ent-
sprechend angepasst.

Die Entwicklung des Bestandes an virtuellen Aktien des Pro-
gramms 3 im Geschäftsjahr 2022 sowie im Vorjahr 2021 geht 
aus nachfolgender Übersicht hervor:

Programm 3

Bestand 
virtuelle 

Aktien 
01.01.2022 Zuführung

Abgang 
durch 

Auszahlung

Bestand 
virtuelle 

Aktien 
31.12.2022

Christoph 
Vilanek 100.161 46.763 0 146.924

Ingo Arnold 38.523 17.986 0 56.509

Stephan Esch 21.416 17.986 0 39.402

Rickmann 
v. Platen 48.858 7.494 0 56.352

Antonius 
Fromme 48.858 7.494 0 56.352

257.816 97.723 0 355.539

Programm 3

Bestand 
virtuelle 

Aktien 
01.01.2021 Zuführung

Abgang 
durch 

Auszahlung

Bestand 
virtuelle 

Aktien 
31.12.2021

Christoph 
Vilanek 44.479 55.682 0 100.161

Ingo Arnold 17.107 21.416 0 38.523

Stephan Esch 0 21.416 0 21.416

Rickmann 
v. Platen 27.442 21.416 0 48.858

Antonius 
Fromme 27.442 21.416 0 48.858

116.470 141.346 0 257.816

Die Zuführung in 2022 erfolgte für das Geschäftsjahr 2021, 
die Zuführung in 2021 für das Geschäftsjahr 2020. Eine Zufüh-
rung von virtuellen Aktien zum virtuellen LTIP-Konto für das 
Geschäftsjahr 2022 ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht 
erfolgt. Das für die Herren Vilanek, Arnold, v. Platen und 
Fromme relevante EBT-Ziel für 2022 war bei Aufstellung die-
ses Vergütungsberichts noch nicht durch Billigung des Kon-
zernabschlusses zum 31. Dezember 2022 fi nal festgestellt, 
gleichwohl wird von der Maximalerreichung dieses EBT-Ziels 
und damit entsprechender Verdopplung der Anzahl der vir-
tuellen Aktien für diese Vorstandsmitglieder ausgegangen. 
 Voraussichtlich wird die Zuführung für das Geschäftsjahr 2022 
für Herrn Vilanek 232.828 virtuelle Aktien  (davon 189.876 

Angaben zum Vorstand 09freenet AG
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virtuelle Aktien aufgrund der Verdopplung der Aktien anzahl 
wegen der maximalen Erreichung des EBT-Ziels 2022), für 
Herrn Arnold 56.509 virtuelle Aktien (ausschließlich aufgrund 
der Verdopplung der Aktienanzahl wegen der maximalen 
Erreichung des EBT-Ziels 2022), für Herrn Esch 16.520 virtu-
elle Aktien sowie für die Herren v. Platen und Fromme jeweils 
56.352 virtuelle Aktien (ausschließlich aufgrund der Verdopp-
lung der Aktienanzahl wegen der maximalen Erreichung des 
EBT-Ziels 2022) betragen.

Programm 4
Im Programm 4 wurde mit den Herren v. Platen und Fromme, 
wiederum zusätzlich zur jährlichen Zielverein barung, ursprüng-
lich eine entsprechend zur Laufzeit der neuen Dienstverträge 
eine auf fünf Jahre ausgelegte Zielvereinbarung geschlossen, 
die die Zielerreichung aus der jeweiligen jährlichen variablen 
Vergütung der Geschäftsjahre 2021 (anteilig ab erneuter Vor-
standsbestellung, mithin ab 1. Juni 2021) bis 2026 (anteilig bis 
zum 31. Mai 2026) zum Zielparameter erklärt. Aufgrund der 
Überführung der Vorstandsdienstverträge von Herrn v. Pla-
ten und Herrn Fromme in das Vergütungssystem 2022 und 
der damit zusammenhängenden Gewährung des Programms 
5 ab dem 1. Januar 2022 an Herrn v. Platen und Herrn Fromme 
(siehe dazu auch unsere nachstehenden Ausführungen zu Pro-
gramm 5) wurde das Programm 4 verkürzt – nunmehr stellt 
nur noch die STIP-Vergütung für den Zeitraum vom 1. Juni 
2021 bis 31. Dezember 2021 den Zielparameter dar.

Für die Berechtigten wurden als Zielvergütung Basisbeträge 
von jeweils 169 Tausend Euro für den Zielzeitraum 1. Juni 2021 
bis 31. Dezember 2021 festgelegt. 

Die Grundzüge und Ausübungsbedingungen des Programms 4 
entsprechen prinzipiell jenen des vorstehend erläuterten Pro-
gramms 3. Gegenüber dem Programm 3 ist die Haltefrist von 
drei Jahren jedoch auf vier Jahre erhöht worden. Eine Begren-
zung der jährlichen Einbuchungszahl, ein Dividendencap sowie 
ein maximaler Auszahlungsfaktor sind jeweils nicht festgelegt 
– stattdessen ist jedoch der Auszahlungsbetrag aus dem Pro-
gramm 4 insgesamt (bezogen auf die Laufzeit des Dienstver-
trages, nicht auf einzelne Jahre der Auszahlung) auf 400 Pro-
zent des Basisbetrags des Programms 4 begrenzt. 

Der für das EBT-Ziel maßgebliche Vergleichswert ist das Kon-
zern-EBT des Geschäftsjahres 2025. 

Für das Programm 4 wurden Herrn v. Platen und Herrn 
Fromme im Geschäftsjahr 2022 erstmals virtuelle Aktien ein-
gebucht, und zwar jeweils 12.170 Stück, die damit auch den 
Endbestand für dieses Programm darstellen. 

Programm 5
Mit dem Programm 5 wurden im Rahmen der Einführung  des 
neuen Vorstandsvergütungssystems im Geschäftsjahr 2022 
den Vorstandsmitgliedern Arnold, v. Platen und Fromme 
neue langjährige variable Gehaltsbestandteile gewährt, und 
zwar für Herrn Arnold vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 
2026 sowie für die Herren v. Platen und Fromme jeweils vom 
1. Januar 2022 bis 31. Mai 2026.

Für das Programm 5 wurde im Dienstvertrag pro Berechtig-
tem ein Basisbetrag als Zielvergütung festgelegt, der nach 
Maßgabe der nachstehend erläuterten Zielerreichungen wie 
nachfolgend näher beschrieben in ein virtuelles Konto für das 
jeweilige Vorstandsmitglied als Positivbetrag eingebucht und 
nach Eintritt der weiteren Auszahlungsbedingungen , je nach 
weiterer Wertentwicklung, ausgezahlt wird. Die Einbuchung 
virtueller Aktien auf dem LTIP-Konto erfolgt jährlich (pro Jahr 
eine LTIP-Tranche) zu Beginn der Performanceperiode der 
jeweiligen LTIP-Tranche. Dabei beginnt die Performancepe-
riode einer LTIP-Tranche jeweils am 1. Januar, erstmals am 
1. Januar 2022, und dauert vier Jahre. Die LTIP-Tranche, die 
allen Berechtigten zum 1. Januar 2022 eingebucht wurde, 
endet mit Ablauf des 31. Dezember 2025 und wird als „Tranche 
2022/2025“ bezeichnet. Für die Berechtigten wurden als Ziel-
vergütung Basisbeträge, jeweils je LTIP-Tranche, in Höhe von 
469 Tausend Euro für Herrn Arnold, 435 Tausend Euro für 
Herrn v. Platen sowie 435 Tausend Euro für Herrn Fromme 
festgelegt. Die Anzahl der virtuellen Aktien, die dem LTIP-
Konto des Vorstandsmitglieds jeweils im Rahmen einer LTIP-
Tranche gutgeschrieben wird (die Anfangsanzahl virtueller 
Aktien) errechnet sich durch Division des Basisbetrags durch 
den „maßgeblichen Aktienkurs I“. Dabei stellt der maßgebli-
che Aktienkurs I den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der 
freenet-Aktie an den letzten 60 Börsenhandelstagen vor dem 
Beginn der betreff enden Performanceperiode dar. 

Grafi k 5: Einbuchung virtueller Aktien im Programm 5

Basisbetrag
Individueller 

Betrag 
gem. 

Dienstvertrag
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der freenet-Aktie
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Anfangszahl
zugeteilter 

virtueller Aktien
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Der Auszahlungsbetrag, auf den das Vorstandsmitglied für die 
jeweilige LTIP-Tranche Anspruch hat, berechnet sich als Pro-
dukt aus der Endzahl der virtuellen Aktien sowie dem „maß-
geblichen Aktienkurs II“. Dabei berechnet sich die Endzahl 
der virtuellen Aktien aus der Multiplikation der Anfangszahl 
virtueller Aktien mit der in Prozent ausgedrückten Gesamt-
zielerreichung, auf die nachstehend näher eingegangen wird. 

Der maßgebliche Aktienkurs II ist der durchschnittliche Xetra-
Schlusskurs der freenet-Aktie an den letzten 60 Börsenhan-
delstagen der betreff enden Performanceperiode, zuzüglich 
der Summe der Beträge der jeweiligen Bruttodividende je 
Aktie, die während der Performanceperiode ausgeschüttet 
wurde.

Grafi k 6: Auszahlung virtueller Aktien im Programm 5
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Es sind folgende Ziele defi niert: das EBT-Ziel (Gewichtung 
50 Prozent), das Ziel „Relativer Total Shareholder Return“ 
(Gewichtung 30 Prozent) sowie Nachhaltigkeitsziele (Gewich-
tung 20 Prozent). Die Gesamtzielerreichung ergibt sich auf der 
Grundlage der gewichteten Zielerreichungsgrade für die ein-
zelnen Ziele. Der Auszahlungsbetrag ist der Höhe nach auf 
einen Höchstbetrag von 250 Prozent des Basisbetrags der 
betreff enden LTIP-Tranche beschränkt. Der Auszahlungsbe-
trag pro Tranche ist binnen sechs Wochen nach Billigung des 
Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat zur Zahlung fällig. 

Als ergebnisbezogenes Ziel wird das EBT herangezogen, das 
der Aufsichtsrat auf Basis der Unternehmensplanung jähr-
lich für jede Jahrestranche festlegt. Die EBT-Zielerreichung 
wird durch den Aufsichtsrat auf der Grundlage des sich aus 
dem geprüften und vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernab-
schluss für das letzte Geschäftsjahr der Performanceperiode 
nach Bereinigung um Einmaleff ekte (non-recurring items) und 
anorganische Eff ekte festgestellt.

Auch über die heranzuziehenden Nachhaltigkeitsziele wird 
vom Aufsichtsrat jährlich für jede Jahrestranche entschieden. 
Der Aufsichtsrat wählt die ESG-Ziele jeweils aus den nach-
folgenden – aus der Wesentlichkeitsanalyse des Unterneh-
mens abgeleiteten –– Kategorien aus: Mitarbeiter, Digitale 

Verantwortung, Kundenbelange, betrieblicher Umweltschutz, 
Compliance und Integrität sowie Lieferkette und menschen-
rechtliche Sorgfalt. Berücksichtigt wird hierbei, dass die Nach-
haltigkeitsziele quantifi zierbar sowie transparent sind, sich 
von den festgelegten Zielen aus dem STIP unterscheiden und 
den Vorstand zu einer nachhaltigen Entwicklung des Unter-
nehmens motivieren.

Als aktienkursbasiertes Ziel wird der Total Shareholder Return 
(TSR) relativ zu geeigneten Referenzindizes ermittelt. Als 
Referenzindizes dienen zur Zeit der MDAX sowie der STOXX 
Europe 600 Telecommunications. Zur Ermittlung der Per-
formance der freenet Aktie zu den beiden Referenzindizes 
wird jeweils die absolute Vergleichswertentwicklung (Out-
performance) jährlich über die vier Jahre der Performance-
periode berechnet, zuzüglich der in diesem Zeitraum ausge-
zahlten und fi ktiv reinvestierten Bruttodividende pro Aktie 
der freenet AG. Die absolute Outperformance wird jährlich 
in Prozentpunkten (pp) ermittelt und gemäß der Zielstaff el 
für den relativen TSR in die entsprechende jährliche Zieler-
reichung übersetzt. Zur Ermittlung der Gesamtzielerreichung 
wird der arithmetische Durchschnitt der jährlichen Zielerrei-
chungen über die vierjährige Performanceperiode der jewei-
ligen Jahrestranche gebildet.

Angaben zum Vorstand 11freenet AG
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Grafi k 7: Relativer TSR – Illustrative Ermittlung der absoluten Outperformance gegen den MDAX (Programm 5)
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Um den Einfl uss möglicher Einmaleff ekte an einzelnen Stich-
tagen zu vermeiden, wird zur Berechnung des relativen TSR 
jeweils der durchschnittliche Aktienkurs der freenet-Aktie 
bzw. die durchschnittliche Wertentwicklung der jeweiligen 
Referenzindizes der letzten 60 Börsenhandelstage zum rele-
vanten Stichtag herangezogen. Die Zielerreichung des rela-
tiven TSRs von freenet gegen den jeweiligen Referenzindex 
wird jeweils in eine Zielerreichungsprozentzahl innerhalb einer 
Spanne von 0 % bis 200 % (dazu sogleich) umgerechnet. Zur 
Bestimmung der Gesamtzielerreichung des relativen TSR wer-
den schließlich die Zielerreichungsprozentzahlen gegen beide 
Referenzindizes zu jeweils 50 % gewichtet und addiert.

Grafi k 8: Relativer TSR – Illustrative Ermittlung der 
Gesamtzielerreichung (Programm 5)
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Sowohl für das Ergebnisziel als auch für die Nachhaltigkeits-
ziele werden jährlich vom Aufsichtsrat zu Beginn der Perfor-
manceperiode für die jeweilige Jahrestranche Zielerreichungs-
grade zwischen 50 % und 200 % sowie die dazugehörigen 
Minimal- und Maximalwerte festgelegt. Die Zielerreichungs-
grade für das Aktienkursziel liegen zwischen 0% und 200 %. 
Ferner beträgt der Minimalwert –50 Prozentpunkte (ent-
spricht 0% Zielerreichung), der Zielwert 0 Prozentpunkte 
(entspricht 100% Zielerreichung) und der Maximalwert +50 
Prozentpunkte (entspricht 200 % Zielerreichung) der absolu-
ten Outperformance für das Aktienkursziel.

Wird der Minimalwert (Hürde) eines Ziels nicht überschritten, 
beträgt die Zielerreichung für dieses Leistungskriterium 0 %. 
Überschreitet der tatsächliche Wert den defi nierten Maxi-
malwert (Kappung) ist die entsprechende Zielerreichung auf 
200 % begrenzt. Zielerreichungen zwischen den defi nierten 
Ankerpunkten, also zwischen Minimalziel und Zielwert sowie 
zwischen Zielwert und Maximalwert, werden mittels linearer 
Interpolation berechnet.

Die jeweiligen Zielerreichungen der drei Leistungskriterien 
des LTIP werden entsprechend ihrer Gewichtung addiert und 
so die Gesamtzielerreichung ermittelt. 

Im Übrigen enthält das Programm 5 übliche Verwässerungs-
schutzregelungen sowie die Möglichkeit für den Aufsichtsrat, 
die Anzahl der eingebuchten virtuellen Aktien nach vorheriger 
Konsultation des Vorstandsmitglieds aufgrund außerordentli-
cher Entwicklungen bis zum Ende der jeweiligen Performance-
periode / Haltefrist nach billigem Ermessen herabzusetzen. Bei 
Pfl icht- oder Compliance-Verstößen kann der Aufsichtsrat die 
LTIP-Auszahlungsansprüche überprüfen und gegebenenfalls 
reduzieren oder zurückfordern (Claw-Back). 

Zum 31. Dezember 2022 sind im Programm 5 insgesamt 
58.969 virtuelle Aktien auf den virtuellen Konten der Berech-
tigten eingebucht (Anfangszahl der virtuellen Aktien), davon 
20.647 für Herrn Arnold, 19.161 für Herrn v. Platen sowie 
19.161 für Herrn Fromme. 
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Grafi k 9: Überblick über die Parameter des Programms 5

Performanceperiode / Haltefrist

Leistungskriterien

Anfangszahl

Gesamtzielerreichungsgrad

Endzahl

Auszahlungsbetrag

Typ            Virtuelle Aktien

Cap bei 250 % des Basisbetrages 

0 % – 200 % Zielerreichung

LTIP Programm 5

50 %

30 %
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           4 Jahre

Basisbetrag ÷ Ø Schlusskurs der freenet-Aktie 
an den letzten 60 Börsenhandelstagen

Endzahl × Ø Schlusskurs der freenet-Aktie
an den letzten 60 Börsenhandelstagen

Anfangszahl der virtuellen Aktien der Jahrestranche
× Gesamtzielerreichungsgrad in % 

    (50 % × Zielerreichungsgrad Ergebnisziel in %) 
+ (30 % × Zielerreichungsgrad Aktienkursziel in %) 
+ (20 % × Zielerreichungsgrad Nachhaltigkeitsziel in %)

           Ergebnisziel:
           EBT

           Aktienkursziel:
           Relativer TSR

           Nachhaltigkeitsziele:
           ESG-Bereich – z. B. Mitarbeiter, Kunde, Umweltschutz

4.  Vergütung der amtierenden Vorstands-
mitglieder in den Geschäftsjahren 2022 
und 2021

Nachstehende Tabelle zeigt die im Sinne von § 162  Abs. 1 
AktG gewährte und geschuldete Vergütung der amtieren-
den Vorstandsmitglieder in den Geschäftsjahren 2022 und 
2021. Die Angaben in der Tabelle und ihr Zustandekommen 
werden im Anschluss an die Tabelle im Einzelnen erläutert 
sowie in der Textziff er 5 durch weitere Angaben zur Alters-
versorgung ergänzt.
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Amtierende Vor
standsmitglieder 
Vergütung 2022 
in TEUR

Christoph 
Vilanek

rel. 
Anteil

in %
Ingo 

Arnold

rel. 
Anteil

in %
Stephan 

Esch

rel. 
Anteil

in %

Rick-
mann 

v. Platen

rel. 
Anteil

in %
Antonius 
Fromme

rel. 
Anteil 

in % Gesamt

Anteil an 
Summe 

in %

Festgehalt 1.000 55,2 625 59,6 500 58,8 500 55,7 500 56,0 3.125 56,8

Nebenleistungen 15 0,8 9 0,9 18 2,1 12 1,3 8 0,9 62 1,1

Summe erfolgs
unabhängige 
Vergütung 1.015 56,0 634 60,4 518 60,9 512 57,1 508 56,9 3.187 57,9

Kurzfristige variable 
Vergütung (STIP) 797 44,0 415 39,6 332 39,1 385 42,9 385 43,1 2.314 42,1

Kurzfristige variable 
Vergütung 
(Sondergratifi kation) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Langfristige variable 
Vergütung (LTIP)

LTIP-Programm 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LTIP-Programm 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LTIP-Programm 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LTIP-Programm 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Summe erfolgsab
hängige Vergütung 797 44,0 415 39,6 332 39,1 385 42,9 385 43,1 2.314 42,1

Gesamtvergütung 1.812 100,0 1.049 100,0 850 100,0 897 100,0 893 100,0 5.501 100,0

Amtierende Vor-
standsmitglieder 
Vergütung 2021 
in TEUR

Christoph 
Vilanek

rel. 
Anteil

in %
Ingo 

Arnold

rel. 
Anteil

in %
Stephan 

Esch

rel. 
Anteil

in %

Rick-
mann 

v. Platen

rel. 
Anteil

in %
Antonius 
Fromme

rel. 
Anteil 

in % Gesamt

Anteil an 
Summe 

in %

Festgehalt 1.000 54,9 500 59,0 500 16,2 500 56,9 500 57,1 3.000 39,9

Nebenleistungen 15 0,8 11 1,3 18 0,6 12 1,4 8 0,9 64 0,9

Summe erfolgsun
abhängige 
Vergütung 1.015 55,7 511 60,3 518 16,8 512 58,2 508 58,1 3.064 40,8

Kurzfristige variable 
Vergütung (STIP) 806 44,3 336 39,7 336 10,9 367 41,8 367 41,9 2.212 29,5

Kurzfristige variable 
Vergütung 
(Sondergratifi kation) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Langfristige variable 
Vergütung (LTIP)

LTIP-Programm 2 0 0,0 0 0,0 2.236 72,4 0 0,0 0 0,0 2.236 29,8

LTIP-Programm 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

LTIP-Programm 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Summe erfolgsab
hängige Vergütung 806 44,3 336 39,7 2.572 83,2 367 41,8 367 41,9 4.448 59,2

Gesamtvergütung 1.821 100,0 847 100,0 3.090 100,0 879 100,0 875 100,0 7.512 100,0
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Vergütungsbericht 2022

Festgehalt und Nebenleistungen

Das im Berichtsjahr 2022 an die amtierenden Vorstandsmit-
glieder gewährte Festgehalt betrug insgesamt 3.125 Tausend 
Euro (Vorjahr: 3.000 Tausend Euro). An Nebenleistungen wur-
den 62 Tausend Euro (Vorjahr: 64 Tausend Euro) gewährt. 

Kurzfristige variable Vergütung: STIP und
Sondergratifi kationen

Die gewährte kurzfristige variable Vergütung (STIP) betrug 
2.314 Tausend Euro (Vorjahr: 2.212 Tausend Euro). Sie ent-
hielt jeweils zum einen die im aktuellen Geschäftsjahr 2022 
(Vorjahr: 2021) für das aktuelle Geschäftsjahr gewährten 

Vorauszahlungen, zum anderen die für das aktuelle Geschäfts-
jahr erdienten und noch nicht im aktuellen Geschäftsjahr 
gezahlten Beträge, die erst im Folgejahr nach Feststellung 
durch den Aufsichtsrat zur Auszahlung gelangen. Die Gesell-
schaft hat sich dafür entschieden, als Jahr der Gewährung für 
das jeweils auf einjähriger Basis ermittelte STIP das Geschäfts-
jahr anzusehen, in dem die der Vergütung zugrunde liegende 
Tätigkeit vollständig erbracht ist (für eine Übersicht nach Zah-
lungszufl üssen siehe die Tabelle weiter unten).

Zur Ermittlung des STIP für 2022 und 2021 (Leistungskrite-
rien, Ist-Ausprägungen, Zielerreichung, Zielgewichtung etc.) 
geben wir die nachfolgende Übersicht:

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 
2022

Ausprägung 
Ist

Ausprägung 
Ziel-

erreichung 
50%

Ausprägung 
Ziel-

erreichung 
100%

Ausprägung 
Ziel-

erreichung 
150%

Ziel-
erreichung 

in %

Gewichtung 
Ziel 

in %

Ziel
erreichung 

in % 
gewichtet

Leistungskriterium

Konzern-EBITDA (in Mio. EUR) 478,7 440,0 460,0 480,0 146,8 40,0 58,7

Bestand werthaltiger Kunden (Postpaid, 
freenet FUNK, freenet Flex, freenet.tv, 
waipu.tv) in Tsd. 9.042,0 8.650,0 8.950,0 9.250,0 115,4 30,0 34,6

Umsatz aus Digital Lifestyle, waipu.tv B2C, 
freenet FUNK, freenet Flex (in Mio. EUR) 316,3 270,0 300,0 330,0 127,2 20,0 25,4

Anteil Stromverbrauch aus regenerativen 
Energiequellen bei kontrollierter Beschaf-
fung am Gesamtstromverbrauch (in %) 99,0 90,0 95,0 100,0 139,9 10,0 14,0

132,8

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 
2021

Ausprägung 
Ist

Ausprägung 
Ziel-

erreichung 
50%

Ausprägung 
Ziel-

erreichung 
100%

Ausprägung 
Ziel-

erreichung 
150%

Ziel-
erreichung 

in %

Gewichtung 
Ziel 

in %

Ziel-
erreichung 

in % 
gewichtet

Leistungskriterium

Konzern-EBITDA (in Mio. EUR) 447,3 400,0 420,0 440,0 150,0 40,0 60,0

Kundenbestand Vertragskunden (Postpaid, 
freenet FUNK, freenet Flex, TV) in Tsd. 8.785,0 8.500,0 8.800,0 9.100,0 97,5 30,0 29,3

Umsatz aus Digital Lifestyle, waipu.tv, 
freenet FUNK, freenet Flex (in Mio. EUR) 276,6 220,0 240,0 270,0 150,0 30,0 45,0

134,3
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Für alle Vorstandsmitglieder wurden bei der Ermittlung des 
STIP die gleichen Leistungskriterien zugrunde gelegt. Aus 
der Anwendung der erreichten Leistungskriterien ergibt sich 
für 2022 sowie 2021 die nachfolgend dargestellte gewährte 
STIP-Vergütung:

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 
Zielvergütung und gewährte Vergütung pro Vorstand in TEUR

2022
STIP (100 %)

2022
STIP (132,8 %)

2021
STIP (100 %)

2021
STIP (134,3 %)

Christoph Vilanek 600 797 600 806

Ingo Arnold 312 415 250 336

Stephan Esch 250 332 250 336

Rickmann v. Platen 290 385 273 367

Antonius Fromme 290 385 273 367

1.741 2.314 1.646 2.212

Eine Aufteilung der gewährten STIP-Vergütung nach dem 
Jahr des Zahlungszufl usses ist in der nachfolgenden Über-
sicht dargestellt:

Kurzfristige variable Vergütung (STIP) 
Gewährte Vergütung pro Vorstand in TEUR 
nach Jahr der Zahlung

Zahlung in 
2022

für 2022

Zahlbar in 
2023

für 2022
2022

Gesamt

Zahlung in 
2021

für 2021

Zahlbar in 
2022

für 2021
2021

Gesamt

Christoph Vilanek 420 377 797 420 386 806

Ingo Arnold 182 233 415 175 161 336

Stephan Esch 175 157 332 175 161 336

Rickmann v. Platen 169 216 385 191 176 367

Antonius Fromme 169 216 385 191 176 367

1.115 1.199 2.314 1.152 1.060 2.212

Im Falle von Sondergratifi kationen wird als Jahr der Gewäh-
rung grundsätzlich das Geschäftsjahr angesehen, in dem 
die der Vergütung zugrundeliegende Tätigkeit vollständig 
erbracht ist. Die kurzfristige variable Vergütung enthält 
weder für das Geschäftsjahr 2022 noch für das Vorjahr 2021 
gewährte bzw. geschuldete Sondergratifi kationen.

Langfristige variable Vergütung: LTIP

Die Gesellschaft gibt eine LTIP-Vergütung dann als gewährt 
an, wenn die Arbeitsleistung vollständig erbracht ist sowie 
alle weiteren aufschiebenden oder aufl ösenden Ausübungs-
bedingungen erfüllt sind (z. B. Erreichen von EBT-Zielen, Hal-
tebedingungen, Erklärungen zur Ausübung, Ermittlung des für 
die Auszahlung relevanten Börsenkurses). Der Gewährungs-
zeitpunkt liegt somit im Jahr der Auszahlung. 

Aus dem LTIP-Programm 2 waren im Vorjahr 2021 Baraus-
zahlungen in Höhe von 2.236 Tausend Euro an Herrn Esch 
erfolgt, wodurch das Programm 2 beendet wurde. Aus den 
LTIP Programmen 3, 4 und 5 sind jeweils noch keinerlei Zah-
lungen gefl ossen, da noch keine Ausübungen möglich waren. 
Die Vergütung aus dem LTIP betrug daher im Geschäftsjahr 
2022 0 Euro gegenüber 2.236 Tausend Euro für das Vorjahr.

Zur Anwendung der Leistungskriterien, die zum Auszahlungs-
betrag für Herrn Esch im Geschäftsjahr 2021 geführt hatten, 
geben wir die nachfolgende Übersicht:
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LTIP-Programm 2: 
Auszahlungsbetrag für Herrn Esch für 2015 für 2016 für 2017 für 2018 für 2019 Gesamt

Basisbetrag (in TEUR) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Ausprägung EBITDA (ohne Sunrise) 
für Zielerreichung 120% (in Mio. EUR) 368,0 373,0 381,0 385,0 385,0

Ausprägung EBITDA (ohne Sunrise) Ist (in Mio. EUR) 370,0 402,1 409,1 441,2 426,8

Zielerreichung Ist (in %) 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Basisbetragsmultiplikator (in %) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Zuteilungsbetrag (in TEUR) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Maßgeblicher Aktienkurs bei Zuteilung (in EUR) 27,22 29,53 25,24 19,55 16,55

Einbuchungszahl an virtuellen Aktien 14.695 13.546 15.848 20.460 24.169

Maßgeblicher Aktienkurs bei Auszahlung (in EUR) 22,38 22,38 22,38 22,38 22,38

Dividendenbetrag je virtuelle Aktie 
bei Auszahlung (in EUR) 6,49 4,94 3,34 1,69 0,04

Auszahlungsbetrag je virtuelle Aktien (in EUR) 28,87 27,32 25,72 24,07 22,42

Auszahlungsbetrag (in TEUR) 424 370 408 492 542 2.236

5.  Altersversorgung der amtierenden 
Vorstandsmitglieder für die Geschäfts-
jahre 2022 und 2021

Bezüglich der Altersversorgung wurden für die aktiven Vor-
standsmitglieder in 2022 Einzahlungen in die Unterstützungs-
kasse in Höhe von insgesamt 1.688 Tausend Euro (Vorjahr: 
1.690 Tausend Euro) geleistet. Dies betriff t Herrn Vilanek 
mit 955 Tausend Euro (Vorjahr: 960 Tausend Euro), Herrn 
Arnold mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 100 Tausend Euro), 
Herrn Esch mit 433 Tausend Euro (Vorjahr: 430 Tausend Euro), 
Herrn v. Platen mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 100 Tausend 
Euro) sowie Herrn Fromme mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 
100 Tausend Euro). Dabei waren diese geleisteten Einzah-
lungen in die Unterstützungskasse jeweils nicht als Vergü-
tungen im Sinne des §162 AktG anzugeben, da bei diesen 
Zusagen die Vorstandsmitglieder jeweils keinen unmittelba-
ren Rechtsanspruch gegen die Unterstützungskasse bzw. den 
Rückdeckungsversicherer haben, sondern gegen die Gesell-
schaft freenet AG.

Der Versorgungsaufwand nach IAS 19 (laufender und nach-
zuverrechnender Dienstzeitaufwand) betrug im Geschäfts-
jahr 2022 300 Tausend Euro gegenüber 900 Tausend Euro im 
Vorjahr. Diese entfi elen für 2022 mit 0 Euro (Vorjahr: 382 Tau-
send Euro) auf Herrn Vilanek, mit 0 Euro (Vorjahr: 218 Tausend 
Euro) auf Herrn Esch, mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 100 Tau-
send Euro) auf Herrn Arnold, mit 100 Tausend Euro (Vorjahr: 
100 Tausend Euro) auf Herrn v. Platen sowie mit 100 Tausend 
Euro (Vorjahr: 100 Tausend Euro) auf Herrn Fromme. Pensi-
onszahlungen hat es an die aktiven Vorstandsmitglieder bis-
her noch nicht gegeben. Zum 31. Dezember 2022 betrug der 
Barwert der fondsfi nanzierten Verpfl ichtung für Herrn Vila-
nek 4.427 Tausend Euro (Vorjahr: 7.247 Tausend Euro) sowie 
für Herrn Esch 3.829 Tausend Euro (Vorjahr: 6.446 Tausend 
Euro). Aufgrund der Art der gewählten Zusage ergeben sich 
für die Herren Arnold, v. Platen und Fromme keine Barwerte 
der fondsfi nanzierten Verpfl ichtung. Zum 31. Dezember 2022 

ergab sich für Herrn Vilanek aus der Diff erenz zwischen dem 
Barwert der fondsfi nanzierten Verpfl ichtung und dem Aktiv-
wert der Rückdeckungsversicherung eine Überdeckung in 
Höhe von 1.396 Tausend (Vorjahr: Pensionsrückstellung in 
Höhe von 2.223 Tausend Euro). Für Herrn Esch wurde zum 
31. Dezember 2022 eine Pensionsrückstellung in Höhe von 
251 Tausend Euro (Vorjahr: 3.292 Tausend Euro) ausgewiesen.

6.  Einhaltung der Maximalvergütung der 
amtierenden Vorstandsmitglieder

Die Vergütung der amtierenden Vorstandsmitglieder ist in 
unterschiedlicher Form begrenzt. Zum einen sind für die vari-
ablen Nebenleistungen und die einzelnen erfolgsabhängigen 
Bestandteile jeweils Höchstgrenzen festgelegt, die sich zum 
Teil aus Einzelbeschränkungen zusammensetzen. Zum ande-
ren sind für Herrn v. Platen sowie Herrn Fromme in ihrem 
jeweils ab 1. Juni 2021 laufenden Vorstandsdienstvertrag 
sowie für Herrn Arnold in seinem ab 1. Januar 2022 laufen-
den Vorstandsdienstvertrag in Übereinstimmung mit den 
Anforderungen aus § 87a AktG jeweils Maximalvergütun-
gen festgelegt, die den Gesamtbetrag der für ein bestimmtes 
Geschäftsjahr gewährten Vergütung begrenzen.

Der Gesamtwert der Nebenleistungen darf pro Geschäfts-
jahr eine Höhe von insgesamt 5 Prozent der Jahresvergütung 
(bestehend aus Festgehalt, STIP bei 100 Prozent Zielerrei-
chung sowie jährlichem Basiswert LTIP bei 100 Prozent Ziel-
erreichung) nicht überschreiten.

Bezüglich des erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteils STIP 
beläuft sich die Höchstgrenze auf jeweils 150 Prozent des 
Zielbetrags. Gewährt wurde allen Vorstandsmitgliedern für 
2022 jeweils 132,8 Prozent des Zielbetrags sowie für 2021 
jeweils 134,3 Prozent des Zielbetrags. Herrn Vilanek wurde 
für 2022 ein STIP in Höhe von 797 Tausend Euro sowie für 
2021 in Höhe von 806 Tausend Euro gewährt – bei jeweils 
maximal erreichbaren 900 Tausend Euro. Für Herrn Arnold 
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betrug die STIP-Vergütung 415 Tausend Euro für 2022 (bei 
maximal erreichbaren 469 Tausend Euro) sowie 336 Tausend 
Euro für 2021 (bei maximal erreichbaren 375 Tausend Euro). 
Herrn Esch wurde für 2022 ein STIP in Höhe von 332 Tausend 
Euro sowie für 2021 in Höhe von 336 Tausend Euro gewährt – 
bei jeweils maximal erreichbaren 375 Tausend Euro. Für Herrn 
 v. Platen und Herrn Fromme betrug die STIP-Vergütung jeweils 
für 2022 385 Tausend Euro sowie für 2021 367 Tausend Euro 
– bei jeweils maximal erreichbaren 435 Tausend Euro für 2022 
sowie 410 Tausend Euro für 2021.

Über das STIP hinaus ist im Falle besonderer Leistungen eine 
Sondergratifi kation von maximal 50 Prozent des Festgehalts 
möglich. Für Herrn Arnold, Herrn v. Platen und Herrn Fromme 
ist aufgrund von Anpassungen der Vorstandsdienstverträge 
an das Vergütungssystem 2022 die Möglichkeit der Gewäh-
rung einer Sondergratifi kation seit September 2022 entfallen. 
Bei einer Sondergratifi kation wird für Zwecke der Einhaltung 
der Maximalvergütung auf das Geschäftsjahr Bezug genom-
men, in welchem die für die Sondergratifi kation maßgebli-
che besondere Leistung erbracht wird. Für das Geschäftsjahr 
2022 sowie das Vorjahr 2021 wurden keine Sondergratifi ka-
tionen gewährt.

Für die LTIP-Programme kam es in den Geschäftsjahren 2022 
(für die Arbeitsleistung des Dienstjahres 2021) sowie 2021 (für 
die Arbeitsleistung des Dienstjahres 2020) zur Einbuchung von 
virtuellen Aktien. Bezüglich des Programms 3 sind dabei im 
Geschäftsjahr 2022 für Herrn Vilanek 46.763 virtuelle Aktien 
(Vorjahr: 55.682 virtuelle Aktien) eingebucht worden – bei pro 
Geschäftsjahr maximal möglichen 100.000 virtuellen Aktien. 
Für die Herren Arnold und Esch sind aus dem Programm 3 im 
Geschäftsjahr 2022 jeweils 17.986 virtuelle Aktien (Vorjahr: 
jeweils 21.416 virtuelle Aktien) eingebucht worden – bei pro 
Geschäftsjahr jeweils maximal möglichen 40.000 virtuellen 
Aktien. Für die Herren v. Platen und Fromme sind aus dem Pro-
gramm 3 im Geschäftsjahr 2022 jeweils 7.494 virtuelle Aktien 
(bei maximal möglichen 16.667 virtuellen Aktien) sowie im 
Geschäftsjahr 2021 jeweils 21.416 virtuelle Aktien (bei maxi-
mal möglichen 40.000 virtuellen Aktien) eingebucht worden. 

Bei der Ermittlung des Auszahlungsbetrags an Herrn Esch aus 
dem Programm 2 in Höhe von 2.236 Tausend Euro im Vorjahr 
2021 sind die jeweiligen Caps für den Aktienkurs und den 
maximalen Bruttobetrag je Geschäftsjahr eingehalten worden.

Für Herrn Arnold (in seinem ab dem 1. Januar 2022 laufen-
den Vorstandsdienstvertrag) sowie für Herrn v. Platen sowie 
Herrn Fromme (in ihrem jeweils ab dem 1. Juni 2021 laufenden 
Vorstandsdienstvertrag) ist als Maximalbetrag der gesamten 
Bezüge (Fixgehalt, Nebenleistungen, ggf. anfallende Sonder-
gratifi kation, STIP, LTIP, Beiträge zur Altersversorgung) für ein 
volles Geschäftsjahr (bezogen auf die Laufzeit des Dienstver-
trages, nicht auf einzelne Jahre der Auszahlung) jeweils ein 
Betrag von 3.000 Tausend Euro mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2022 festgelegt worden. Für das Vorjahr 2021 galt für Herrn 
v. Platen und Herrn Fromme jeweils eine Maximalvergütung 

von 4.000 Tausend Euro. Da bei der Bemessung dieser Maxi-
malbeträge für das Geschäftsjahr 2022 sowie das Vorjahr 
2021 auch die anteiligen LTIP-Bezüge zu berücksichtigen sind, 
deren Höhe erst bei Auszahlung in einigen Jahren feststeht, 
können dazu derzeit keine weiteren Angaben gemacht wer-
den; im Rahmen der Regelungen zu den Programmen 4 und 
5 ist jedoch vertraglich vereinbart, dass Auszahlungsansprü-
che aus dem LTIP gekürzt werden, soweit dies zur Einhal-
tung der Maximalvergütung für das betreff ende Geschäfts-
jahr erforderlich ist.

7.  Vergütung sowie Altersversorgung der 
ehemaligen Vorstandsmitglieder für die 
Geschäftsjahre 2022 und 2021

Das ehemalige Vorstandsmitglied Herr Preisig bezieht seit 
dem 1. Dezember 2022 eine Altersrente. Der Anspruch auf 
Altersrente für Dezember 2022 in Höhe von 15 Tausend Euro 
wurde Herrn Preisig im Januar 2023 ausgezahlt. Zu weiteren 
Pensionszahlungen aus den Versorgungszusagen ist es an die 
ehemaligen Vorstandsmitglieder bisher noch nicht gekom-
men. Zum 31. Dezember 2022 betrug die Defi ned Benefi t 
Obligation (DBO) für Herrn Preisig 4.044 Tausend Euro (Vor-
jahr: 5.943 Tausend Euro). Für die Altersversorgung von Herrn 
Preisig wurden in 2022 342 Tausend Euro (2021: 373 Tau-
send Euro) in die Unterstützungskasse eingezahlt. Für weitere 
ehemalige Vorstände, deren Vorstandsmitgliedschaft länger 
als 10 Jahre zurückliegt, betrug die DBO zum 31. Dezem-
ber 2022 7.059 Tausend Euro (Einzelbeträge: 3.320 Tausend 
Euro, 2.849 Tausend Euro sowie 890 Tausend Euro) sowie zum 
31. Dezember 2021 11.725 Tausend Euro (Einzelbeträge: 5.435 
Tausend Euro, 4.792 Tausend Euro sowie 1.498 Tausend Euro). 
Zum 31. Dezember 2022 betrug die Pensionsrückstellung für 
Herrn Preisig 0 (Vorjahr: 1.363 Tausend Euro). Für weitere ehe-
malige Vorstände, deren Vorstandsmitgliedschaft länger als 
10 Jahre zurückliegt, ergab sich aus der Diff erenz zwischen 
dem Barwert der fondsfi nanzierten Verpfl ichtung und dem 
Aktivwert der Rückdeckungsversicherung eine Überdeckung 
in Höhe von 538 Tausend (Vorjahr: Pensionsrückstellung in 
Höhe von 4.447 Tausend Euro).

Für die Altersversorgung dieser ehemaligen Vorstände wur-
den in 2022 399 Tausend Euro (Einzelbeträge: 175 Tausend 
Euro, 167 Tausend Euro sowie 57 Tausend Euro) und in 2021 
399 Tausend Euro (Einzelbeträge: 175 Tausend Euro, 167 Tau-
send Euro sowie 57 Tausend Euro) in die Unterstützungs-
kasse eingezahlt. 

Allerdings waren die Einzahlungen in die Unterstützungs-
kasse für Herrn Preisig sowie für die ehemaligen Vorstände, 
deren Vorstandsmitgliedschaft länger als 10 Jahre zurück-
liegt, nicht als Vergütungen im Sinne des §162 AktG anzuge-
ben – da bei diesen Zusagen die Vorstandsmitglieder jeweils 
keinen unmittelbaren Rechtsanspruch gegen die Unterstüt-
zungskasse bzw. den Rückdeckungsversicherer haben, son-
dern gegen die Gesellschaft freenet AG.
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8.  Vergütungsregelungen für den Fall 
der regulären oder vorzeitigen 
Tätigkeitsbeendigung

Für den Fall der regulären Tätigkeitsbeendigung, also mit 
Ablauf der Amtszeit und des Dienstvertrags, enden auch 
die Zahlungen der Festvergütung und der Nebenleistungen. 
Ebenso wird das STIP zeitanteilig nur für den Zeitraum bis 
zum Beendigungszeitpunkt bemessen und nach Feststellung 
der Bemessungsgrundlagen, die allerdings erst nach regulärer 
Beendigung der Tätigkeit liegen kann, ausgezahlt.

Die Performance-Perioden aus den Programmen 3, 4 und 5 
des LTIP sind jeweils so bemessen, dass sie nur während der 
Laufzeit der Amtszeit und der jeweiligen Dienstverträge lau-
fen. Dadurch kann aus dem LTIP kein weiterer Anspruch mehr 
verdient werden nach regulärer Beendigung der Amtszeit bzw. 
der Dienstverträge. Davon unberührt bleibt der Umstand, 
dass sich der Wert der jeweils eingebuchten virtuellen Aktien 
während der Haltefrist bzw. bis zur jeweiligen Auszahlung 
noch in Abhängigkeit vom Aktienkurs verändert kann und die 
Haltefristen und Auszahlungsfristen sich über die reguläre 
Beendigung der Tätigkeit hinaus erstrecken kann und damit 
auch die Auszahlung erst nach der regulären Beendigung der 
Tätigkeit erfolgt (zu Einzelheiten siehe bereits Textziff er 3.2).

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit sind 
Zusagen mit folgendem Inhalt gemacht worden:

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Amtszeit durch 
Widerruf und anschließender Kündigung des Dienstvertrags 
erhält das Mitglied des Vorstands, außer bei Kündigung aus 
wichtigem Grund im Sinne von § 626 BGB, eine Abfi ndung. Die 
Höhe der Abfi ndung entspricht einem Zwölftel des jährlichen 
Festgehalts und der jährlichen variablen Vergütung (STIP) bei 
100% Zielerreichung, die für das Geschäftsjahr vor der Been-
digung gilt, für jeden vollen Monat, den der Dienstvertrag auf-
grund der Kündigung vor dem regulären Laufzeitende endet, 
jedoch maximal bemessen für 24 Zwölftel. Entsprechendes 
gilt bei vorzeitiger Aufhebung des Dienstvertrags, soweit 
daran nicht eine Neubestellung mit neuem Dienstvertrag 
anschließt oder die Aufhebung zur Vermeidung einer Kündi-
gung aus wichtigem Grund erfolgt.

Im Rahmen der Gewährung der langfristigen variablen Ver-
gütung (LTIP) wurden mit den aktiven Vorstandsmitgliedern 
mehrjährige Zielvereinbarungen geschlossen, siehe Textziff er 
3.2, „Langfristige variable Vergütung (LTIP)“, Programme 3, 4 
und 5. Endet der Dienstvertrag durch Kündigung, durch Aufhe-
bung oder anderweitig vorzeitig oder endet die Organstellung 
aufgrund Widerrufs, so hat das Vorstandsmitglied Anspruch 
auf Auszahlung des virtuellen LTIP-Kontos zum Zeitpunkt der 
Beendigung, sofern darauf ein positiver Saldo verbucht ist. 

Dabei wird für die LTIP-Programme 3 und 4 der Anzahl der 
virtuellen Aktien im virtuellen LTIP-Konto die Anzahl von vir-
tuellen Aktien hinzugerechnet, die sich aufgrund der Ziel-
erreichung für das laufende Geschäftsjahr, zeitanteilig bis 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstvertrags bzw. (falls 
früher) des Widerrufs der Organstellung, ergibt. Eine solche 
Zurechnung erfolgt allerdings nur dann, wenn (i) für die Kündi-
gung des Dienstvertrags vonseiten der Gesellschaft nicht ein 
wichtiger Grund gemäß § 626 BGB vorliegt oder sofern der 
Widerruf der Organstellung nicht im Zusammenhang steht mit 
der Kündigung des Dienstvertrags vonseiten der Gesellschaft, 
für die ein wichtiger Grund gemäß § 626 BGB vorliegt, (ii) die 
Kündigung vonseiten des Vorstandsmitglieds erfolgt, (iii) der 
Dienstvertrag vorzeitig wegen dauernder Dienstunfähigkeit 
oder aufgrund des Todes des Vorstandsmitglieds endet oder 
(iv) sofern der Dienstvertrag vorzeitig einvernehmlich auf-
gehoben wird, vorausgesetzt, dass die Aufhebung nicht zur 
Vermeidung einer Kündigung des Dienstvertrags vonseiten 
der Gesellschaft, für die ein wichtiger Grund gemäß § 626 
BGB vorliegt, erfolgt.

Für das LTIP-Programm 5 reduzieren sich die Ansprüche des 
Vorstandsmitglieds in Bezug auf alle LTIP-Tranchen, für wel-
che das erste Jahr der Performanceperiode im Zeitpunkt der 
Beendigung des Dienstvertrags nicht abgelaufen ist, um je ein 
Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, der zwischen dem 
Wirksamwerden der Beendigung des Dienstvertrags und dem 
Ende des ersten Jahres der Performanceperiode liegt. Ansprü-
che in Bezug auf LTIP-Tranchen, für welche das erste Jahr der 
Performanceperiode im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Beendigung des Dienstvertrags abgelaufen ist, bleiben unbe-
rührt. In den Fällen einer Kündigung des Dienstvertrages von 
Seiten der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 626 
BGB, eines Widerrufs der Organstellung im Zusammenhang 
mit einer solchen Kündigung aus wichtigem Grund sowie einer 
einvernehmlichen Aufhebung des Dienstvertrags zur Vermei-
dung einer Kündigung aus wichtigem Grund von Seiten der 
Gesellschaft, entfallen bezüglich des LTP-Programms 5 alle 
Ansprüche des Vorstandsmitglieds in Bezug auf LTIP-Tran-
chen, für welche die Performanceperiode im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Beendigung des Dienstvertrags nicht 
abgelaufen ist. Ansprüche in Bezug auf LTIP-Tranchen, für 
welche die Performanceperiode in diesem Zeitpunkt abge-
laufen ist, bleiben unberührt.

9.  Weitere Angaben gemäß 
§ 162 Aktiengesetz

Entsprechung mit dem jeweils maßgeblichen Vorstands- 
Vergütungssystem

Die Angaben in der Tabelle zu Textziff er 5 „Vergütung der 
aktiven Vorstandsmitglieder für die Geschäftsjahre 2022 und 
2021“ entsprechen ausnahmslos dem jeweils maßgeblichen 
Vorstands-Vergütungssystem 2022, 2021, 2018 bzw. 2014, 
insbesondere indem die vorgesehenen Caps sowie die Maxi-
malvergütung eingehalten wurden. Abweichungen vom Vergü-
tungssystem des Vorstands gab es mithin nicht. Die einzelnen 
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variablen Vergütungskomponenten dienen der insbesondere 
in den Vergütungssystemen 2022 und 2021 und im Hinblick 
auf das STIP und das LTIP an anderer Stelle in diesem Vergü-
tungsbericht bereits erläuterten langfristigen und nachhalti-
gen Entwicklung der Gesellschaft.

Vergleichende Darstellung

Zur vergleichenden Darstellung der jährlichen Veränderung 
der Vorstandsvergütung, der Ertragsentwicklung der Gesell-
schaft sowie der durchschnittlichen Vergütung von Arbeit-
nehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis machen wir die folgen-
den Angaben:

2022
Δ 2022–

2021 2021
Δ 2021–

2020 2020
Δ 2020–

2019 2019
Δ 2019–

2018 2018

Zum 31.12.2022 
amtierende Vorstände

 Christoph Vilanek (in TEUR) 1.812 -0,5% 1.821 -33,9% 2.754 -61,3% 7.124 432,8% 1.337

 Ingo Arnold (in TEUR) 1.049 23,9% 847 -35,8% 1.319 +65,5% 797

 Stephan Esch (in TEUR) 850 -72,5% 3.090 275,4% 823 +13,8% 723 0,1% 723

 Rickmann v. Platen (in TEUR) 897 2,1% 879 7,2% 820 +2,9% 797 71,4% 465

 Antonius Fromme (in TEUR) 893 2,1% 875 7,1% 817 +2,7% 796 71,6% 464

Frühere Vorstandsmitglieder

 Joachim Preisig (in TEUR) 15 559 -75,2% 2.256 125,2% 1.002

Gesamtvergütung amtierender und 
früherer Vorstandsmitglieder 5.516 26,6 % 7.512 5,9 % 7.092 43,2 % 12.493 213,0 % 3.991

Ertragskennziff ern

Konzern-EBITDA (in Mio. EUR) 478,7 7,0% 447,3 5,0% 425,9 -0,2% 426,8 -3,3% 441,3

Jahresüberschuss der freenet AG 
nach HGB (in Mio. EUR) 52,3 -48,8% 102,1 -79,3% 493,6 336,4% 113,1 -78,4% 523,1

Durchschnittliche Vergütung der 
Belegschaft

Vergütung der gesamten Belegschaft 
(in Mio. EUR) 214,1 209,7 221,5 228,0 215,1

durchschn. Anzahl der Arbeitnehmer 
(in FTE) 3.047 3.162 3.336 3.583 3.533

Vergütung der Belegschaft 
(Durchschnitt je FTE in TEUR) 70,3 +5,9 % 66,3 -0,1% 66,4 +4,3 % 63,6 +4,5 % 60,9

Dabei wurden alle Arbeitnehmer des Konzerns einbezogen. 
Bei der durchschnittlichen Arbeitnehmeranzahl wurde ein ver-
einfachtes Verfahren angewandt, in dem jeweils der Durch-
schnitt der zu den am 31. März, 30. Juni, 30. September sowie 
31. Dezember eines Geschäftsjahres ermittelten Arbeitneh-
meranzahlen (auf Vollzeitäquivalenzbasis) gebildet wurde.

In der Vergütung für Herrn Vilanek im Geschäftsjahr 2019 ist 
die Auszahlung seines LTIP-Programms 2 mit einem Betrag 
von 5.421 Tausend Euro enthalten. Im Geschäftsjahr 2020 ist 
für Herrn Vilanek eine Sondergratifi kation in Höhe von 1.000 
Tausend Euro sowie für Herrn Arnold eine Sondergratifi kation 
in Höhe von 500 Tausend Euro enthalten. Die Vergütung für 
Herrn Esch im Geschäftsjahr 2021 enthält die Auszahlung sei-
nes LTIP-Programms 2 mit einem Betrag von 2.236 Tausend 
Euro. Bei der Angabe der Vergütung für Herrn v. Platen und 
Herrn Fromme im Geschäftsjahr 2018 (und dem prozentua-
len Vergleich mit 2019) ist zu berücksichtigen, dass die Vor-
standstätigkeit erst am 1. Juni 2018 begann und daher die 
Vergütung nur zeitanteilig von diesem Zeitpunkt an in der 
Tabelle angegeben ist.

Aktien und Aktienoptionen

Den amtierenden Vorstandsmitgliedern wie auch den ehema-
ligen Vorstandsmitgliedern sind als Vergütung keine Aktien 
oder Aktienoptionen zugesagt worden. Bezüglich der zuge-
sagten virtuellen Aktien verweisen wir auf Textziff er 3.2, lang-
fristige variable Vergütung (LTIP).

Weitere Angaben gemäß §162 Aktiengesetz

Im Berichtszeitraum wurden variable Vergütungsbestandteile 
nicht zurückgefordert.

Im Berichtszeitraum sind ferner keinem Vorstandsmitglied 
von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vor-
standsmitglied Leistungen zugesagt oder gewährt worden.

Der Aufsichtsrat vergleicht die Vergütung des Vor-
stands regelmäßig mit einer Gruppe anderer Unterneh-
men aus Deutschland mit vergleichbarer Größe bzw. 
ähnlichen Tätigkeitsbereichen. Bei der Prüfung wird die Ziel-
gesamtvergütung, bestehend aus Grundgehalt und variablen 
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Vergütungsbestandteilen unter Beachtung von Altersvorsor-
geregelungen und Nebenleistungen berücksichtigt.

Die individuelle Zielvergütung eines Vorstandsmitglieds wird 
unternehmensintern in Relation zur Vergütung der obersten 
Führungsebene und der Gesamtbelegschaft der freenet AG 
in Deutschland gesetzt, und dies auch in der zeitlichen Ent-
wicklung. Die oberste Führungsebene hat der Aufsichtsrat zu 
diesem Zweck abgegrenzt. Er besteht aus den direkt den ein-
zelnen Vorstandsmitgliedern zugeordneten Bereichsverant-
wortlichen. Im Falle von nicht unwesentlichen Verschiebun-
gen der Relationen zwischen der Vergütung des Vorstands 
und der Vergleichsgruppen prüft der Aufsichtsrat die Ursa-
chen und nimmt bei Fehlen sachlicher Gründe gegebenenfalls 
Anpassungen der Vorstandsvergütung vor. Zur Prüfung der 
Angemessenheit der Vergütung können Personalausschuss 
und Aufsichtsrat unabhängige externe Beratung in Anspruch 
nehmen. Soweit sich aus dieser Beratung oder anderweitig 
Änderungsbedarf für das Vergütungssystem für den Vor-
stand ergibt, legt der Personalausschuss dem Aufsichtsrat 
entsprechende Änderungsvorschläge zur Beschlussfassung 
vor. Wesentliche Änderungen werden zudem der Hauptver-
sammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

C. Angaben zum Aufsichtsrat

1. Vergütungsstruktur 
Die von der ordentlichen Hauptversammlung 2021 beschlos-
sene, in der Satzung geregelte und ab dem 1. Januar 2021 gel-
tende Vergütung des Aufsichtsrats setzt sich aus drei Kom-
ponenten zusammen:

 ■ einer Basisvergütung,
 ■ Sitzungsentgelten und
 ■ einer Vergütung in Abhängigkeit von der Mitgliedschaft 

und dem Vorsitz in Ausschüssen des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle 
Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zu diesem Gremium eine 
feste Basisvergütung in Höhe von 50.000 Euro von der Gesell-
schaft.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten 
Betrag, der stellvertretende Vorsitzende den anderthalbfa-
chen Betrag der Basisvergütung.

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält zusätzlich für jede Sitzung 
des Aufsichtsrats oder seiner Ausschüsse, an der es teilge-
nommen hat, ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 Euro. Meh-
rere Sitzungen an einem Tag werden nur einmal vergütet.

Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten zusätzlich für 
die Mitgliedschaft in diesem Ausschuss eine jährliche Ver-
gütung von jeweils 15.000 Euro. Mitglieder sonstiger Aus-
schüsse – mit Ausnahme des Vermittlungsausschusses – 
erhalten zusätzlich für die Mitgliedschaft im Ausschuss pro 
Ausschuss eine jährliche Vergütung von 10.000 Euro. Der Aus-
schussvorsitzende erhält jeweils das Zweifache. Die Vergü-
tung für Vorsitz und Mitgliedschaft in Ausschüssen fällt nur 
an, sofern die Ausschüsse in dem betreff enden Geschäfts-
jahr zur Erfüllung ihrer Aufgaben mindestens einmal tagen.

Mitgliedern des Aufsichtsrats werden darüber hinaus ihre 
notwendigen Auslagen ersetzt.

2.  Vergütung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 
2022 und 2021

Individualisierte Angaben für die Geschäftsjahre 2022 und 
2021 sind aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich.
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Vergütung für das 
Geschäftsjahr 2022 
in TEUR

Basis-
vergütung

rel. Anteil
in %

Sitzungs-
entgelte

rel. Anteil
in %

Aus schuss  -
ver gütung

rel. Anteil
in % Gesamt

rel. Anteil 
in %

Aktive Mitglieder

Knut Mackeprang 1 75,0 69,4 13,0 12,0 20,0 18,5 108,0 100,0

Claudia Anderleit1 50,0 70,4 11,0 15,5 10,0 14,1 71,0 100,0

Marc Tüngler 83,0 65,1 13,0 10,2 31,5 24,7 127,5 100,0

Robert Weidinger 50,0 54,3 12,0 13,0 30,0 32,6 92,0 100,0

Sabine Christiansen 50,0 70,4 11,0 15,5 10,0 14,1 71,0 100,0

Thomas Reimann 1 50,0 66,7 10,0 13,3 15,0 20,0 75,0 100,0

Theo-Benneke Bretsch 1 50,0 89,3 6,0 10,7 0,0 0,0 56,0 100,0

Bente Brandt 1 50,0 67,6 9,0 12,2 15,0 20,3 74,0 100,0

Gerhard Huck 1 50,0 73,5 8,0 11,8 10,0 14,7 68,0 100,0

Prof. Dr. Kerstin Lopatta 32,8 64,8 8,0 15,8 9,8 19,4 50,6 100,0

Thomas Karlovits 32,8 70,7 7,0 15,1 6,6 14,2 46,4 100,0

Miriam Wohlfarth 32,8 89,1 4,0 10,9 0,0 0,0 36,8 100,0

606,4 69,2 112,0 12,8 157,9 18,0 876,3 100,0

Frühere Mitglieder

Thorsten Kraemer 17,3 94,5 1,0 5,5 0,0 0,0 18,3 100,0

Prof. Dr. Helmut Thoma 34,6 79,5 2,0 4,6 6,9 15,9 43,5 100,0

Fränzi Kühne 17,3 94,5 1,0 5,5 0,0 0,0 18,3 100,0

69,2 86,4 4,0 5,0 6,9 8,6 80,1 100,0

Gesamt 675,6 70,6 116,0 12,1 164,8 17,2 956,4 100,0

1  Arbeitnehmervertreter/innen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG vom 4. Mai 1976.

Vergütung für das 
Geschäftsjahr 2021 
in TEUR

Basis-
vergütung

rel. Anteil
in %

Sitzungs-
entgelte

rel. Anteil
in %

Aus-
schuss -

 ver gütung
rel. Anteil

in %

Über-
schrei tung 

Maximal-
ver gü tung

rel. Anteil
in % Gesamt

rel. Anteil 
in %

Aktive Mitglieder

Prof. Dr. Helmut Thoma 100,0 62,5 9,0 5,6 60,0 37,5 -9,0 -5,6 160,0 100,0

Knut Mackeprang 1 75,0 72,8 8,0 7,8 20,0 19,4 0,0 0,0 103,0 100,0

Claudia Anderleit 1 50,0 74,6 7,0 10,4 10,0 14,9 0,0 0,0 67,0 100,0

Thorsten Kraemer 50,0 76,9 5,0 7,7 10,0 15,4 0,0 0,0 65,0 100,0

Marc Tüngler 50,0 58,8 10,0 11,8 25,0 29,4 0,0 0,0 85,0 100,0

Robert Weidinger 50,0 56,2 9,0 10,1 30,0 33,7 0,0 0,0 89,0 100,0

Sabine Christiansen 50,0 64,1 8,0 10,3 20,0 25,6 0,0 0,0 78,0 100,0

Thomas Reimann 1 50,0 67,6 9,0 12,2 15,0 20,3 0,0 0,0 74,0 100,0

Fränzi Kühne 50,0 92,6 4,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 100,0

Theo-Benneke Bretsch 1 50,0 92,6 4,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 100,0

Bente Brandt 1 50,0 67,6 9,0 12,2 15,0 20,3 0,0 0,0 74,0 100,0

Gerhard Huck 1 50,0 76,9 5,0 7,7 10,0 15,4 0,0 0,0 65,0 100,0

Gesamt 675,0 69,7 87,0 9,0 215,0 22,2 9,0 –0,9 968,0 100,0

1  Arbeitnehmervertreter/innen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG vom 4. Mai 1976.
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3. Maximalvergütung
Die ab dem 1. Januar 2021 geltende Vergütungsregelung bein-
haltet, dass die Gesamtvergütung eines Aufsichtsratsmit-
glieds den Betrag von 160 Tausend Euro pro Jahr (Maximal-
vergütung) nicht übersteigen darf.

Die in Textziff er 2 dargestellte Aufsichtsratsvergütung für das 
Geschäftsjahr 2022 sowie das Vorjahr 2021 stellt jeweils eine 
Vergütung innerhalb der Maximalvergütung dar, da sie den 
jährlichen Maximalbetrag von 160 Tausend Euro nicht über-
schreitet. Die Maximalvergütung von 160 Tausend Euro, die 
für das Vorjahr 2021 rechnerisch bei Herrn Prof. Dr. Thoma 
übertroff en wurde, wurde dadurch eingehalten, dass entspre-
chend der Satzungsregelung eine Kürzung auf den Betrag der 
Maximalvergütung erfolgte.

4.  Weitere Angaben gemäß 
§162 Aktiengesetz

Die in der Tabelle zu Textziff er 2 „Vergütung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2022 und 2021“ ent-
sprechen ausnahmslos dem jeweils geltenden Vergütungs-
system, wie in Textziff er 1 „Vergütungsstruktur“ dargestellt. 
Im Berichtszeitraum kam es mithin zu keinen Abweichungen 
vom jeweils geltenden Vergütungssystem des Aufsichtsrats.

Zur vergleichenden Darstellung der jährlichen Veränderung 
der Aufsichtsratsvergütung, der Ertragsentwicklung der 
Gesellschaft sowie der durchschnittlichen Vergütung von 
Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis machen wir die 
folgenden Angaben:

2022
Δ 2022–

2021 2021
Δ 2021–

2020 2020
Δ 2020–

2019 2019
Δ 2019–

2018 2018

Zum 31.12.2022 amtierende Aufsichtsräte

 Knut Mackeprang (in TEUR) 108 +4,9% 103 +7,3% 96 +88,2% 51 -50,0% 102

 Claudia Anderleit (in TEUR) 71 +6,0% 67 +3,1% 65 +85,7% 35 -48,5% 68

 Marc Tüngler (in TEUR) 128 +50,0% 85 +23,2% 69 +86,5% 37 -46,4% 69

 Robert Weidinger (in TEUR) 92 +3,4% 89 +23,6% 72 +67,4% 43 -41,9% 74

 Sabine Christiansen (in TEUR) 71 -9,0% 78 +20,0% 65 +85,7% 35 -47,8% 67

 Thomas Reimann (in TEUR) 75 +1,4% 74 +8,8% 68 +78,9% 38 -43,3% 67

 Theo Benneke-Bretsch (in TEUR) 56 +3,7% 54 -15,6% 64 +88,2% 34 -15,0% 40

 Bente Brandt (in TEUR) 74 0,0% 74 +8,8% 68 +78,9% 38 -11,6% 43

 Gerhard Huck (in TEUR) 68 +4,6% 65 0,0% 65 +85,7% 35 -16,7% 42

 Prof. Dr. Kerstin Lopatta (in TEUR) 51

 Thomas Karlovits (in TEUR) 46

 Miriam Wohlfarth (in TEUR) 37

Frühere Mitglieder des Aufsichtsrats

 Thorsten Kraemer (in TEUR) 18 -71,8% 65 0,0% 65 +85,7% 35 -48,5% 68

 Prof. Dr. Helmut Thoma (in TEUR) 44 -72,8% 160 +21,2% 132 +83,3% 72 -50,0% 144

 Fränzi Kühne (in TEUR) 18 -66,1% 54 -15,6% 64 +88,2% 34 -46,9% 64

 Ronny Minak (in TEUR) 26

 Michael Stephan (in TEUR) 26

 Gesine Thomas (in TEUR) 25

Gesamtvergütung amtierender und früherer 
Mitglieder des Aufsichtsrats 956 1,2% 968 +8,4% 893 +83,4% 487 47,4% 925

Ertragskennziff ern

Konzern-EBITDA (in Mio. EUR) 478,7 +7,0% 447,3 +5,0% 425,9 -0,2% 426,8 -3,3% 441,3

Jahresüberschuss der freenet AG nach HGB 
(in Mio. EUR) 52,3 -48,8% 102,1 -79,3% 493,6 336,4% 113,1 -78,4% 523,1

Durchschnittliche Vergütung der Belegschaft

Vergütung der gesamten Belegschaft 
(in Mio. EUR) 214,1 209,7 221,5 228,0 215,1

durchschn. Anzahl der Arbeitnehmer (in FTE) 3.047 3.162 3.336 3.583 3.533

Vergütung der Belegschaft 
(Durchschnitt je FTE in TEUR) 70,3 +5,9% 66,3 -0,1% 66,4 +4,3% 63,6 +4,5% 60,9
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Zur Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitnehmeranzahl 
und zur Ermittlung der Vergütung der Belegschaft verweisen 
wir auf unsere Ausführungen zur Vorstandsvergütung unter 
Abschnitt B, Textziff er 9.

Den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wie auch den 
ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrats sind als Vergütung 
keine Aktien oder Aktienoptionen zugesagt worden. 

Im Berichtszeitraum wurden auch keine variablen Vergütungs-
bestandteile zurückgefordert.

Im Berichtszeitraum sind keinem Aufsichtsratsmitglied von 
einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Aufsichtsrats-
mitglied Leistungen zugesagt oder gewährt worden.

Teil 2: Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers

An die freenet AG, Büdelsdorf

Wir haben den zur Erfüllung des § 162 AktG aufgestell-
ten  Vergütungsbericht der freenet AG, Büdelsdorf, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
 einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats
Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat der freenet AG 
sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungs-
berichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den 
Anforderungen des § 162 AktG entspricht. Die gesetzlichen 
Vertreter und der Aufsichtsrat sind auch verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um 
die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der 
dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –  falschen 
Angaben ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfung ein 
Urteil zu diesem Vergütungsbericht, einschließlich der dazu-
gehörigen Angaben, abzugeben. Wir haben unsere  Prüfung 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die 
Berufspflichten einzuhalten und die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber erlangt 
wird, ob der Vergütungsbericht, einschließlich der dazugehö-
rigen Angaben, frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshand-
lungen, um Prüfungsnachweise für die im Vergütungsbericht 
enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehöri-
gen Angaben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshand-
lungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschafts-
prüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher 
–  beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben 
im Vergütungsbericht einschließlich der dazugehörigen 

Angaben ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksich-
tigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das 
relevant ist für die Aufstellung des Vergütungsberichts ein-
schließlich der dazugehörigen Angaben. Ziel hierbei ist es, 
Prüfungs handlungen zu planen und durchzuführen, die unter 
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, 
ein  Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontroll-
systems des Unternehmens abzugeben. Eine Prüfung umfasst 
auch die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungs-
methoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
 Vertretern und dem Aufsichtsrat ermittelten geschätzten 
Werte in der  Rechnungslegung sowie die Beurteilung der 
Gesamt darstellung des Vergütungsberichts einschließlich 
der dazugehörigen Angaben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
 Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um 
als  Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse entspricht der Vergütungs bericht für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 
einschließlich der dazugehörigen Angaben in allen wesent-
lichen Belangen den Rechnungslegungs bestimmungen des 
§ 162 AktG. 

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt – Formelle 
Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG
Die in diesem Prüfungsvermerk beschriebene inhaltliche  Prüfung 
des Vergütungsberichts umfasst die von § 162 Abs. 3 AktG 
geforderte formelle Prüfung des Vergütungsberichts, ein-
schließlich der Erteilung eines  Vermerks über diese Prüfung. 
Da wir ein uneingeschränktes Prüfungsurteil über die inhalt-
liche Prüfung des Vergütungsberichts abgeben, schließt die-
ses Prüfungsurteil ein, dass die Angaben nach § 162 Abs. 1 
und 2 AktG in allen wesentlichen Belangen im Vergütungs-
bericht gemacht worden sind.
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Verwendungsbeschränkung
Wir erteilen diesen Prüfungsvermerk auf Grundlage des mit 
der freenet AG geschlossenen Auftrags. Die Prüfung wurde für 
 Zwecke der Gesellschaft durchgeführt und der Prüfungs vermerk 
ist nur zur Information der Gesellschaft über das  Ergebnis der 
Prüfung bestimmt. Unsere Verantwortung für die Prüfung und 
für unseren Prüfungsvermerk besteht gemäß  diesem Auftrag 
allein der Gesellschaft gegenüber. Der  Prüfungsvermerk ist 
nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Anlage und/
oder Vermögens-) Entscheidungen treffen. Dritten gegenüber 
übernehmen wir demzufolge keine Verantwortung, Sorgfalts-
pflicht oder Haftung;  insbesondere sind keine Dritten in den 

Schutzbereich dieses Vertrages einbezogen. § 334 BGB, wonach 
Einwendungen aus einem  Vertrag auch Dritten entgegengehal-
ten werden  können, ist nicht abbedungen.

Hamburg, den 10. März 2023

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Niklas Wilke  gez. ppa. Harald van Voorst
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

III.  Unterlagen zur Hauptversammlung; Veröffentlichungen 
auf der Internetseite der Gesellschaft

Der gebilligte Konzernabschluss und der Konzernlage bericht, 
der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht der 
freenet AG für das Geschäftsjahr 2022, der erläuternde Bericht 
des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB, 
der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und 
der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanz-
gewinns sowie der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2022, der vorstehend bereits vollständig wiedergegeben ist, 
sind von der Einberufung der Hauptversammlung an bis zum 

Abschluss der Hauptversammlung über die Internetseite 
unserer Gesellschaft unter https://www.fn.de/hv zugäng-
lich. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung 
der freenet AG zugänglich gemacht.

Die in § 124a AktG zusätzlich genannten Informationen und 
Unterlagen sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.fn.de/hv/ vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an zugänglich.

IV.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
das Grundkapital der Gesellschaft Euro 118.900.598, einge-
teilt in 118.900.598 auf den Namen lautende Stückaktien 
(Aktien), die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl 
der stimmberechtigten Aktien der freenet AG im Sinne von 
§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG und § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 

zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
beläuft sich auf 118.900.598. In dieser Gesamtzahl ent-
halten sind auch 50.000 zu diesem Zeitpunkt gehaltene eigene 
Aktien, aus denen der Gesellschaft gemäß § 71b AktG keine 
Stimmrechte zustehen.

V.  Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

1. Eintragung im Aktienregister
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als 
solcher im Aktienregister eingetragen ist. Zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind daher nur diejenigen Aktionäre  berechtigt, 
die am Tag der Hauptversammlung im Aktien register 
 eingetragen sind und die sich ferner rechtzeitig angemel-
det haben. Für die Umschreibung von Aktien im Aktien-
register siehe den Abschnitt „Freie Verfügbarkeit und 
 technisch maßgeblicher Bestandsstichtag“ in Ziffer V.4.

2. Anmeldung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 
 Ausübung von Stimmrechten sind ferner nur diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf 
des 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) bei der Gesellschaft 
unter der Adresse: 

Hauptversammlung freenet AG
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Postfach 57 03 64
22772 Hamburg

https://www.fn.de/hv
https://www.fn.de/hv/
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oder per E-Mail unter der Adresse hv@freenet.ag

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Online- 
Service zur Hauptversammlung elektronisch auf der 
 Internetseite https://www.fn.de/online-service/  anmelden. 

Nach rechtzeitigem Zugang der Anmeldung werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt. Anders als die Anmeldung ist die Eintrittskarte 
keine Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich 
der Vereinfachung des Ablaufs an den Einlasskontrollen 
zur Hauptversammlung.

3. OnlineService 
Der Online-Service steht Aktionären auf der Internet-
seite https://www.fn.de/online-service/ nach Eingabe der 
Aktionärsnummer und eines zugehörigen individuellen 
Zugangspassworts zur Verfügung. Die für die Registrie-
rung zum Online- Service erforderliche Aktionärsnummer 
und das Zugangspasswort werden mit den weiteren Unter-
lagen an die  Aktionäre übersendet. Aktionäre, die sich mit 
einem selbst vergebenen Zugangspasswort für den elekt-
ronischen Versand der Einladung zur Hauptversammlung 
registriert haben, verwenden anstelle des individuellen 
Zugangspassworts ihr selbst gewähltes Zugangspasswort. 
Weitere Hinweise zum Registrierungsverfahren finden sich 
auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben über-
sandten Formular sowie auf der oben genannten Internet-
seite. Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung zur Haupt-
versammlung steht der Online-Service für Änderungen der 

Eintrittskarten bestellung, Briefwahl oder Vollmachts- und 
Weisungs erteilung zur Verfügung. 

Bei Anmeldungen zur Hauptversammlung durch Inter-
mediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG – das sind ins-
besondere Kreditinstitute und Wertpapierfirmen – und 
 Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG – dazu zählen 
insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechts-
berater – gelten Besonderheiten in Bezug auf die Nut-
zung unseres Online-Service. Einzelheiten können der oben 
genannten Internetseite entnommen werden. 

4. Freie Verfügbarkeit und technisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag 
Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Haupt-
versammlung nicht blockiert. Die Aktionäre können über 
ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmeldung frei ver-
fügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist allein der am 
Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene 
Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand ent-
sprechen, der sich auf der Grundlage der Umschreibungs-
anträge ergibt, die der Gesellschaft bis zum  letzten Tag der 
Anmeldung zugegangen sind. Anträge zur Umschreibung 
des Aktienregisters, die in der Zeit vom 11. Mai 2023 bis 
17. Mai 2023 (jeweils einschließlich)  eingehen, werden 
erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung am 17. Mai 
2023 verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgebli-
cher Bestandstag (sogenanntes Technical Record Date) ist 
daher der 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ).

VI.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre können einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut), 
eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 
eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung von Stimmrech-
ten bevollmächtigen. Aktionäre, die eine solche Vollmacht 
erteilen möchten, müssen selbst zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung berechtigt sein. Sie müssen daher am Tag der 
Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sein und 
sich rechtzeitig und ordnungsgemäß zur Teilnahme angemel-
det haben (siehe oben die Abschnitte „Eintragung im Aktien-
register“ und „Anmeldung“ in Ziffern V.1. und V.2.).

Für die Erteilung der Vollmacht sowie für deren etwai-
gen Widerruf und Nachweis genügt die Textform, soweit 
das Gesetz nicht zwingend eine strengere Form verlangt; 
§ 135 AktG bleibt unberührt. Die Eintrittskarte enthält ein 
Formular, das für die Vollmachtserteilung verwendet werden 
kann. Erfolgt die Vollmachtserteilung an einen  Intermediär 
(z. B. ein Kreditinstitut), an eine Aktionärsvereinigung, an einen 
Stimmrechtsberater oder an eine andere Person im Sinne von 
§ 135 Abs. 8 AktG, richten sich die Anforderungen an die Voll-
macht in Ermangelung besonderer Satzungs regelungen nach 

den gesetzlichen Regelungen in § 135 AktG, d. h. insbeson-
dere, dass die Vollmacht nachprüfbar festgehalten werden 
muss, sowie nach den Besonderheiten der jeweiligen Bevoll-
mächtigten, die bei diesen jeweils zu erfragen sind.

Intermediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigun-
gen, Stimmrechtsberater und andere Personen im Sinne von 
§ 135 Abs. 8 AktG dürfen Stimmrechte für Aktien, die ihnen 
nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind, nur auf Grund einer Ermächti-
gung des Aktionärs ausüben, für die die Regelungen über die 
Vollmachten entsprechend gelten.

Als Service für unsere teilnahmeberechtigten Aktionäre wird 
wie bisher angeboten, sich durch einen von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung 
vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter müssen 
dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des 
Stimmrechts erteilt werden; andere Aktionärsrechte können 
vom Stimmrechtsvertreter jedoch nicht ausgeübt werden. 
Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß 

https://www.fn.de/online-service
https://www.fn.de/online-service/
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abzustimmen. Es ist jedoch zu beachten, dass der Stimm-
rechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der Hauptver-
sammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen oder zu erstmals 
in der Hauptversammlung gestellten Anträgen oder Wahlvor-
schlägen entgegennehmen kann. Er kann das Stimmrecht nur 
zu denjenigen Tagesordnungspunkten ausüben, zu denen er 
von den Aktionären Weisungen erhalten hat. Wird über Tages-
ordnungspunkte, Anträge oder Wahlvorschläge abgestimmt, 
zu denen dem Stimmrechtsvertreter keine Weisungen vorlie-
gen, wird er sich dazu jeweils der Stimme enthalten.

Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter müssen bis zum 16. Mai 2023, 
24:00 Uhr (MESZ) – unter Nennung der Person des Erklä-
renden – schriftlich oder anderweitig in Textform unter der 
Adresse:

Hauptversammlung freenet AG
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Postfach 57 03 64
22772 Hamburg

oder per E-Mail unter der Adresse hv@freenet.ag oder per 
Online-Service auf der Internetseite https://www.fn.de/
online-service/ zugegangen sein.

Vollmacht und Weisungen können in der vorstehend angege-
benen Form eingehend bis 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) 
auch widerrufen oder geändert werden. Bei widersprechenden 

Vollmachten und Weisungen bzw. Widerrufen oder Änderungen 
gilt jeweils die zuletzt rechtzeitig bei der Gesellschaft eingegan-
gene Vollmacht und Weisung bzw. ihr Widerruf oder ihre Ände-
rung. Für in der Hauptversammlung erschienene Aktionäre 
oder Bevollmächtigte besteht darüber hinaus die Möglichkeit, 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in 
der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu 
bevollmächtigen; Bevollmächtigte haben dabei zu beachten, ob 
sie nach ihrem Rechtsverhältnis mit dem von ihnen vertretenen 
Aktionär zur Erteilung einer  solchen Vollmacht berechtigt sind.

Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung können in der vorstehend  angegebenen 
Form übermittelt werden. Der Nachweis der Bevollmächti-
gung kann auch durch Vorlage der Vollmacht, die die Person 
des Erklärenden benennt, bei persönlichem Erscheinen des 
Bevollmächtigten erbracht werden.

Aktionäre können auch nach Vollmachterteilung ihre Rechte in 
der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen. Persönliches 
Erscheinen gilt als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie 
zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die  Aktionäre 
auch zusammen mit der Eintrittskarte.

VII.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre können unter den nachstehenden Voraussetzungen 
ihre Stimmen unter Verwendung des hierfür auf der Eintritts-
karte enthaltenen Briefwahlformulars auch schriftlich oder 
im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben, ohne 
an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl). Die 
Stimmabgabe im Wege der Briefwahl ist auch möglich über 
den Online-Service unter der oben genannten Internetseite.

Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind 
gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejeni-
gen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen 
sind und sich bei der Gesellschaft zur Teilnahme an der Haupt-
versammlung rechtzeitig angemeldet haben (siehe oben die 
Abschnitte „Eintragung im Aktienregister“ und „Anmeldung“ 
in Ziffern V.1. und V.2.).

Briefwahlstimmen können der Gesellschaft schriftlich unter 
der Anschrift: 

Hauptversammlung freenet AG
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Postfach 57 03 64
22772 Hamburg

oder per E-Mail unter der Adresse hv@freenet.ag

oder über den Online-Service auf der Internetseite   
https://www.fn.de/online-service/

bis zum 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) übermittelt und auch 
widerrufen werden. Bei widersprechenden Briefwahlstimmen 
bzw. Widerrufen oder Änderungen gilt die zuletzt rechtzeitig 
bei der Gesellschaft eingegangene Briefwahlstimme bzw. ihr 
Widerruf oder ihre Änderung.

Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch 
Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und die betreffenden Aktien ver-
treten, so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der 
Briefwahl erfolgten Stimmabgabe für die betreffenden Aktien.

https://www.fn.de/online-service/
https://www.fn.de/online-service/
https://www.fn.de/online-service/
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VIII.  Hinweise zur Nutzung des Online-Service bei   
Stimm abgabe durch Bevollmächtigte oder durch 
Briefwahl

Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung zur Hauptversamm-
lung steht den Aktionären der Online-Service für Änderungen 
der Vollmachts- und Weisungserteilung sowie der Briefwahl 
bis zum 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) zur Verfügung. Bei 
Nutzung des Online-Service zur Hauptversammlung können 
keine Weisungen erteilt und keine Briefwahlstimmen  abgeben 
werden zu etwaigen Abstimmungen über eventuelle Verfah-
rensanträge, Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige 
Anträge, soweit diese nicht im Vorfeld der Hauptversamm-
lung nach den gesetzlichen Bestimmungen zugänglich bzw. 

bekannt gemacht worden sind oder soweit diese erst in der 
Hauptversammlung vorgebracht werden. Ebenso kann der 
Online-Service nicht für Wortmeldungen oder Fragen zur bzw. 
in der Hauptversammlung genutzt werden und es können 
keine Anträge gestellt und keine Widersprüche gegen Haupt-
versammlungsbeschlüsse abgegeben werden. 

Weitere Hinweise finden sich auf dem zusammen mit dem 
Einladungsschreiben übersandten Anmeldeformular sowie 
auf der oben genannten Internetseite.

IX.  Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsrechte

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung  (§ 122 Abs. 2 
AktG)
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und 
deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 
Euro 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und im Bundesanzei-
ger und im Internet unter https://www.fn.de/hv/ bekannt 
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer 
ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetz-
lich angeordneten Mindestbesitzzeit von 90 Tagen vor 
dem Tag des Zugangs des Verlangens sind und diese bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten 
(§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz 3, 121 Abs. 7 AktG sowie 
§ 70 AktG).

Ein solches Verlangen ist an den Vorstand der Gesell-
schaft zu richten und muss der Gesellschaft bis zum Ablauf 
des 16. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) schriftlich unter der 
Adresse:

freenet AG
Vorstand
HV-Management
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des 
Antragstellers mit qualifizierter elektronischer Signatur 
unter der Adresse hv@freenet.ag zugehen. 

Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen werden – 
soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntge-
macht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens 

im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außer-
dem im Internet unter:

https://www.fn.de/hv/

zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
(§§ 126 Abs. 1, 127 AktG)
Jeder Aktionär der Gesellschaft hat das Recht, auch schon 
vor der Hauptversammlung Gegenanträge zu Vorschlägen 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punk-
ten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu stellen. 
Solche Gegenanträge und Wahlvorschläge werden ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich 
zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung im Internet unter: 

http://www.fn.de/hv 

zugänglich gemacht, sofern die folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt sind:

Gegenanträge und Wahlvorschläge müssen bei der Gesell-
schaft bis spätestens zum 2. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) 
eingehen und sind ausschließlich zu richten an:

freenet AG
Vorstand
HV-Management
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg

oder per E-Mail an die Adresse hv@freenet.ag

https://www.fn.de/hv
https://www.fn.de/hv/
http://www.fn.de/hv
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Anderweitig adressierte oder verspätet zugegangene 
Anträge werden nicht berücksichtigt.

Ein Gegenantrag braucht von der Gesellschaft nicht 
zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschluss-
tatbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Die Begrün-
dung braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers brauchen 
von der Gesellschaft dann nicht zugänglich gemacht zu 
werden, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach 
§§ 127 Satz 1, 126 Abs. 2 AktG vorliegt. Wahlvorschläge 
zur Wahl des Abschlussprüfers werden auch dann nicht 
zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeüb-
ten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person  
(§ 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG) nicht ent-
halten. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen für das 
Zugänglichmachen von Gegenanträgen entsprechend.

Das Recht eines jeden Aktionärs, auch ohne vorherige 
Übermittlung an die Gesellschaft während der Hauptver-
sammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesord-
nungspunkten zu stellen oder Wahlvorschläge zu machen, 
bleibt unberührt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge können, auch wenn sie 
auf Verlangen von Aktionären vor der Hauptversammlung 
veröffentlicht worden sind, in der Hauptversammlung nur 

berücksichtigt werden, wenn sie dort mündlich gestellt 
werden.

3. Auskunftsrecht der Aktionäre (§ 131 Abs. 1 AktG)
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und 
 Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Ange-
legenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Das Auskunftsrecht 
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbun-
denen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter-
nehmen (§ 131 Abs. 1 AktG). Unter bestimmten Voraus-
setzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern 
(§ 131 Abs. 3 AktG).

Nach § 15 Abs. 4 der Satzung kann das Frage- und 
 Rederecht in der Hauptversammlung durch den Versamm-
lungsleiter zeitlich angemessen beschränkt werden.

4. Weitergehende Erläuterungen zu Aktionärsrechten
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der 
 Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126, 127, 131 AktG sowie 
zu Einschränkungen dieser Rechte finden sich unter der 
Internetadresse https://www.fn.de/hv/.

X.  Datenschutz

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre finden sich in 
der Anlage zu dieser Einberufung.

Büdelsdorf, im April 2023

freenet AG
Der Vorstand

https://www.fn.de/hv/
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Anlage – Informationen zum Datenschutz für 
Aktionäre

Die freenet AG, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf, 
 verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten 
der  Aktionäre (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und 
 Nummer der Eintrittskarte, Vollmachtempfänger) sowie gege-
benenfalls personenbezogene Daten der Aktionärs vertreter 
auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung der freenet AG rechtlich zwin-
gend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) i.V.m. §§ 67, 118 ff. AktG.

Darüber hinaus können Datenverarbeitungen, die für die 
Organisation der virtuellen Hauptversammlung erforder-
lich sind, auf Grundlage überwiegender berechtigter Inter-
essen erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Satz. 1 lit. f) DSGVO). Soweit 
die  Aktionäre ihre personenbezogenen Daten nicht selbst zur 
Verfügung stellen, erhält die freenet AG diese in der Regel 
von der Depotbank des Aktionärs.

Die von der freenet AG für die Zwecke der Ausrichtung der 
Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten 
die personenbezogenen Daten der Aktionäre ausschließlich 
nach Weisung der freenet AG und nur, soweit dies für die Aus-
führung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist. Alle 
Mitarbeiter der freenet AG und die Mitarbeiter der beauftrag-
ten Dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene Daten der 
Aktionäre haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflich-
tet, diese Daten vertraulich zu behandeln. Im Übrigen werden 
personenbezogene Daten von Aktionären bzw. Aktionärsver-
tretern, die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften (namentlich im Wege des 
Teilnehmerverzeichnisses, § 129 AktG) allen Aktionären und 
Aktionärsvertretern, die an der Hauptversammlung teilneh-
men, zur Verfügung gestellt.

Die freenet AG löscht die personenbezogenen Daten der 
 Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen, 
insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die 
ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht 
mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammen-
hang mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichts verfahren 
benötigt werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten bestehen. 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die  Aktionäre 
das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder 
Löschung ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschrän-
kung der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Akti-
onären ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu.

Soweit Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personen-
bezogener Daten Art.6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO ist, steht 
den Aktionären und Aktionärsvertretern unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen zudem ein Widerspruchsrecht zu.

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erreichen Aktionäre den Daten-
schutzbeauftragten der freenet AG unter:

freenet AG
Datenschutzbeauftragter
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf

E-Mail: datenschutz@freenet.ag




